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Anlage 2 f – Rechnungswesen     
 
1.        Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Rechnungswesen gelten die  Festlegungen  für Rechnungswesen 
der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Wirtschaft (EPA Wirtschaft) gemäß 
Anlage 5 a, soweit sie nicht in dieser Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden.  
 
(2) Das Fach Rechnungswesen ist dezentrales Prüfungsfach. 
 
2.         Schriftliche Prüfung im Grundkursfach 
 
2.1      Aufgabenarten 
 
Die Prüfungsaufgabe besteht aus zwei bis vier jeweils in sich zusammenhängenden Aufgaben. Die 
einzelne Aufgabe soll ca. 20 % bis ca. 40 % der Gesamtanforderung ausmachen. Das dritte Kurshalb-
jahr, das den prüfungsdidaktischen Schwerpunkt darstellt, ist mit ca. zwei Dritteln der Gesamtanforde-
rung zu berücksichtigen; die im Rahmenplan angegebenen thematischen Schwerpunkte dieses Kurses 
sollen durch die eingereichten Vorschläge möglichst abgedeckt werden. Inhaltstypische Fragestellun-
gen aus mindestens einem anderen Kurshalbjahr sind mit ca. einem Drittel der Gesamtanforderungen 
zu berücksichtigen. 
 
2.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Der Schulaufsichtsbehörde sind jeweils zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, von denen von ihr 
einer als Prüfungsaufgabe ausgewählt wird. 
 
(2) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Grundkursfach gelten die in der Anlage 5 b aufgeführten 
Bearbeitungszeiten. Eine sogenannte Einlesezeit vor Beginn der Bearbeitungszeit ist nicht zulässig. 
Die Arbeitszeit beginnt, wenn die Prüfungsaufgabe allen Prüflingen schriftlich vorliegt. 
 
(3) Die Einbeziehung mehrerer Kurshalbjahre ist anzustreben.  
 
(4) Bei der Aufgabenkonstruktion sind die Anforderungsbereiche als Hilfsmittel zu verwenden. Eine 
Aufgabe gilt als geeignet, wenn die Anforderungsbereiche etwa im Verhältnis 30: 40: 30 vertreten 
sind. Die Zuordnung der vom Kandidaten zu erfüllenden Teilleistungen zu den Anforderungsberei-
chen wird im Erwartungshorizont beschrieben. Der Erwartungshorizont enthält stichwortartig konkre-
te, auf die jeweilige Aufgabe bezogene inhaltliche Angaben. 
 
(5) Es sind Angaben nach dem Muster folgender tabellarischer Aufstellung erforderlich: 
 

BE in AB Erbrachte Teilleistung Aufga-
benteil Erwartete Teilleistung 

I II III BE Begutachtung 
a) ... ... ... ...   
b) ... ... ... ...   
... ... ... ... ...   
 Summe ... ... ...   
 mögliche BE ... erreichte BE: 

BE:  Bewertungseinheiten 
AB: Anforderungsbereich 

 
(6) Bei der Formulierung der Aufgaben ist anzustreben, dass auch unabhängige Einstiege in bestimmte 
Aufgabenteile möglich sind. 
 
(7) Es ist anzugeben, welche Hilfsmittel (z. B.. Kontenrahmen, Gesetzestexte oder nicht programmier-
bare Taschenrechner) von den Prüflingen verwendet werden dürfen. 
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(8) Am Anfang der Aufgabe sollen keine Teilleistungen erwartet werden, die dem Anforderungsbe-
reich III zugeordnet werden. Es ist gestattet, Zwischenergebnisse in der Aufgabenstellung anzugeben, 
um eine unabhängige Bearbeitung sich anschließender Aufgabenteile zu ermöglichen. 
 
2.3 Verfahrensregelung  

 
Die vorzeitige Öffnung der Prüfungsaufgabe kann nicht beantragt werden. 
 
2.4 Bewertung  
 
(1) Grundlage der Bewertung und des abschließenden Gutachtens ist der zum Aufgabenvorschlag 
formulierte Erwartungshorizont. Für die Korrektur der Prüfungsarbeiten ist ein einheitlicher Korrek-
turschlüssel anzuwenden. 
 
(2) Bei der Korrektur der Arbeiten sind richtige Teilergebnisse, Fehler und Lücken in der Bearbeitung 
klar zu kennzeichnen. Für die Fehler ist eine Skala (leicht, mittel, schwer) anzuwenden. Werden nach 
Fehlern dennoch Teilleistungen erbracht, die den geforderten Teilleistungen nach Umfang und 
Schwierigkeitsgrad gleichwertig sind, so sollen die vorgesehenen Bewertungseinheiten voll gegeben 
werden. Entsprechend ist zu verfahren, wenn der Prüfling andere Leistungen erbringt, als im Erwar-
tungshorizont vorgesehen. Die volle Zahl der Bewertungseinheiten soll nur gegeben werden, wenn die 
textliche Gestaltung inhaltlich und fachsprachlich die Ansprüche erfüllt. 
 
(3)  Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren. 
 
3.         Mündliche Prüfung im Grundkursfach 
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung  
 
(1) Die mündliche Prüfung besteht aus dem Prüfungsvortrag und dem Prüfungsgespräch in etwa glei-
chem zeitlichen Umfang.  
 
(2) Der Prüfungsvortrag muss die Auswertung von Material zur Grundlage haben. In diesem Vortrag 
stellt der Prüfling sein Ergebnis der in der Vorbereitungszeit bearbeiteten Aufgabe in der Regel ohne 
Eingreifen der Fachprüfungskommission dar. 
 
(3) Das Prüfungsgespräch bezieht sich, an den Vortrag anknüpfend, auf größere fachliche Zusammen-
hänge und erschließt andere Sachgebiete. Es wird durch eine Aufforderung zur Erläuterung eines 
Sachverhalts oder Wirkungszusammenhanges eingeleitet. Der geforderte Gesprächscharakter verbietet 
das zusammenhanglose Abfragen von Kenntnissen bzw. einen kurzschrittigen Dialog.  
 
(4) Die Aufgaben sollen grundlegende Zusammenhänge des Rechnungswesens berücksichtigen. Dabei 
kommt es besonders auf die Erläuterung von Begriffen und Verfahrensweisen des Rechnungswesens 
an. Die Verfahren können auch überblicksartig dargestellt und begründet werden. 
 
(5) Die Aufgabenstellung muss dem Zeitrahmen angepasst sein. Nicht zulässig sind Aufgaben mit 
umfangreichen Rechnungen, die die Vorbereitungszeit des Prüflings so sehr beanspruchen, dass eine 
Beschäftigung mit der eigentlichen Problemstellung nicht möglich wird. Aufgaben gleicher Struktur, 
wie sie der Prüfling in der schriftlichen Prüfung bearbeitet hat, sind nicht Gegenstand der mündlichen 
Prüfung. 
 
3.2 Bewertung 

 
(1) Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen sind die Anforderungsbereiche als Hilfs-
mittel zu nutzen. Weitere Anforderungen sind die Fähigkeit, sich klar, differenziert, strukturiert und 
verständlich unter angemessener Verwendung der Fachsprache und auf der Basis sicherer Fachkennt-
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nisse auszudrücken, eigene sach-, themen- und problemgerechte Beiträge zu formulieren und eine 
begründete mündliche Stellungnahme, Beurteilung oder Wertung abzugeben. 

 
(2) Für den selbstständigen Prüfungsvortrag gelten zusätzlich die Anforderungen, anhand von Auf-
zeichnungen frei, zusammenhängend und argumentativ überzeugend zu sprechen und in der gegebe-
nen Zeit für die gestellte Aufgabe ein Ergebnis zu erarbeiten.  

 
(3) Für das Prüfungsgespräch gelten die Anforderungen, ein sach-, themen- und problemgebundenes 
Gespräch zu führen, in einem solchen Gespräch sicher, sach-, situationsangemessen und flexibel auf 
Fragen, Impulse, Hilfen oder Gegenargumente einzugehen und zur begründeten Einordnung oder Be-
wertung des rechtlichen Sachverhaltes auch in diskursiver Gesprächssituation zu gelangen. 
 
4. Fünfte Prüfungskomponente 
 
Bei Gruppenprüfungen ist durch die Gestaltung des Ablaufs des Kolloquiums sicherzustellen, dass 
eine fundierte individuelle Bewertung der Prüflinge erfolgen kann. Dazu ist die Länge der Prüfung 
geeignet zu staffeln und jedem Prüfling die Gelegenheit zu geben, seine Kompetenzen unter Beweis 
zu stellen bzw. seinen Beitrag an der besonderen Lernleistung darzulegen. 
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der AV. 
 
4.2 Besondere Lernleistung 

 
Die besondere Lernleistung als kursbezogene Arbeit ist wie in der Abschlussarbeit eines zweisemest-
rigen Seminarkurses in der Regel eine schriftliche Ausarbeitung. Sie berücksichtigt wissenschaftspro-
pädeutische Arbeitsweisen und umfasst eine fachübergreifende Ausrichtung. Im Rahmen der Beantra-
gung der Besonderen Lernleistung müssen im Fall von Partner- oder Gruppenprüfungen neben der 
Grobstruktur und der Nennung des Themas auch die jeweiligen Anteile der einzelnen Prüflinge an der 
Aufgabenerarbeitung benannt werden. 

 
4.2.1 Bewertung 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 23 Abs. 3 und 6 der AV. 
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Anlage 3 a – Mathematik  
 
1 Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Mathematik gelten die Festlegungen der Einheitlichen Prüfungsan-
forderungen in der Abiturprüfung Mathematik (EPA Mathematik) gemäß Anlage 5 a, soweit sie nicht 
in dieser Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden. 
 
(2) Das Fach Mathematik ist zentrales Prüfungsfach. 
 
2 Schriftliche Prüfung im Grund- und Leistungskursfach 
 
2.1 Aufgabenarten 
 
(1) Dem Grundkursfach und dem Leistungskursfach sind unterschiedlich akzentuierte Ziele zugewie-
sen, die sich in Anlage, Aufbau, Umfang und Anspruchsniveau der Prüfungsaufgaben widerspiegeln 
müssen. Dabei können dieselben Kontexte als Ausgangspunkt für Aufgaben beider Kursarten dienen. 
 
(2) Die Prüfungskandidaten müssen nach dem vorgesehenen Auswahlprozess drei Aufgaben bearbei-
ten. Jede Aufgabe muss sich auf ein zusammenhängendes Thema beziehen, das für jede Aufgabe auf 
dem Aufgabenbogen anzugeben ist. Eine Reihung von Teilaufgaben ohne fachlichen Zusammenhang 
ist als Aufgabe unzulässig. Die Aufgaben müssen sich auf mindestens zwei Kurshalbjahre beziehen. 
Aufgaben zu einem Sachgebiet sollen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Jede Aufgabe muss min-
destens 20 % und darf höchstens 40 % eines Vorschlages ausmachen. 
 
(3) Die Prüfungsaufgaben sollen die Themenbereiche, die Leitideen und die Kompetenzbereiche des 
Faches abdecken. Die Vorgaben der EPA sind zu beachten. 
 
2.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Leistungs- und Grundkursfach gelten die in der Anlage  
5 b aufgeführten Bearbeitungszeiten. 
 
(2) Es werden drei Anforderungsbereiche (AB) unterschieden, wobei jede Teilleistung genau einem, 
dem leistungsspezifischen bzw. dem überwiegenden Anforderungsbereich zuzuordnen ist. Bei der 
Zuordnung der Teilleistungen zu einem Anforderungsbereich sind sowohl die fachspezifische Be-
schreibung in den EPA Mathematik als auch die durch den gültigen Rahmenlehrplan vorgesehene Art 
und Intensität der Behandlung entsprechender Probleme im Unterricht zu berücksichtigen. 
 

AB Beschreibung Prozentualer Anteil 
einer Prüfungsaufgabe

I Reproduktion, einfache Anwendung, Darstellen in vorgegebener 
Form 30 – 40 % 

II 
Reorganisation und Übertragung komplexerer Sachverhalte und 
Fachmethoden, Anwendung verschiedener Darstellungsformen, 
einfache Bewertungsansätze und Bezüge 

50 – 60 % 

III 
Problembezogenes, selbstständiges Anwenden und Übertragen kom-
plexer Sachverhalte und Fachmethoden, Auswahl geeigneter Kom-
munikationsformen, Bewerten und Herstellen von Bezügen 

10 – 20 % 

 
(3) Den erwarteten Teilleistungen sind Bewertungseinheiten (BE) zuzuordnen, die etwa dem erwarte-
ten zeitlichen Bearbeitungsaufwand entsprechen. Die Summe der Bewertungseinheiten für eine Prü-
fungsaufgabe soll die Feinheit der Prozentskala ausnutzen, also ca. 90 bis 125 betragen. Eine Bünde-
lung der Bewertungseinheiten bis zu ca. 5 % der Gesamtanforderung ist i. d. R. vorzusehen. Eine Zu-
sammenfassung bis zu 10 %, aber nicht darüber hinaus, ist zulässig, wenn der erwartete Lösungsweg 
eine weitere Unterteilung sachlich nicht sinnvoll erscheinen lässt. 
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(4) Unabhängige Einstiege in verschiedene Teilaufgaben sollen ermöglicht werden. Teilleistungen der 
Anforderungsbereiche I und II dürfen nicht von solchen des Anforderungsbereiches III abhängig sein. 
Zu Beginn einer Aufgabe sollen keine Teilleistungen im Anforderungsbereich III erwartet werden.  
 
(5) Die Angabe von Zwischenergebnissen darf die Selbstständigkeit der Leistung nicht wesentlich 
beeinträchtigen, soll aber die unabhängige Bearbeitung von Teilaufgaben und somit auch die weitere 
Bearbeitung nach vorausgegangenen Fehlern ermöglichen. 
 
(6) Aus der Formulierung der Aufgaben muss klar hervorgehen, welche Teilleistungen in welcher 
Detaillierung von den Prüflingen erwartet werden, es sei denn, die selbstständige Entscheidung für 
einen von mehreren möglichen Bearbeitungswegen ist ausdrücklich vorgesehen. Die Aufgabenstellung 
umfasst für den Prüfling folgende Informationen: Fach, Kursart, Bearbeitungsart (mit/ohne Einsatz 
eines Computeralgebrasystems), Aufgabennummer und -titel, Aufgabentext sowie die Verteilung der 
Bewertungseinheiten auf die Teilaufgaben.  
 
(7) Für jede Aufgabe ist ein Erwartungshorizont in tabellarischer Form Bestandteil des Vorschlags 
bzw. Aufgabensets. Er enthält folgende Informationen:  
Kursart (Leistungskursfach/Grundkursfach), Bearbeitungsart (mit/ohne Einsatz eines Computeralgeb-
rasystems), Sachgebiet (Analysis, Lineare Algebra/Analytische Geometrie, Stochastik), Aufgaben-
nummer und -titel, Tabelle mit den erwarteten Teilleistungen und den vorgesehenen Bewertungsein-
heiten. 
 
(8) Im Erwartungshorizont reichen die Endergebnisse nicht als Beschreibung der erwarteten Teilleis-
tung aus. Ein Bearbeitungs- bzw. Lösungsweg ist exemplarisch darzulegen, so dass die Anzahl der 
vorgesehenen Bewertungseinheiten transparent wird. 
 
(9) Als Standard-Hilfsmittel ist ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung vorgesehen. Für die 
Prüflinge verfügbare Hilfsmittel sind im Prüfungsprotokoll zu vermerken: benutzte wissenschaftliche 
Taschenrechner, Verlag und Titel der Formelsammlung. 
 
2.3 Verfahrensregelungen 
 
(1) Die inhaltlichen und die formalen Vorgaben für das Zentralabitur im Fach Mathematik einschließ-
lich des Umfangs der Aufgabensets und der Art des Auswahlverfahrens am Prüfungstag werden von 
der Schulaufsichtsbehörde für jeden Abiturjahrgang zum jeweiligen Beginn der Qualifikationsphase 
schriftlich bekannt gegeben.  
 
(2) Eine vorgezogene Öffnung der Prüfungsaufgabe kann nicht beantragt werden, die Bearbeitungszeit 
kann nicht verlängert werden.  
 
(3) Computer-Algebra-Systeme (als PC-Software oder als CAS-Rechner) können auf Antrag bei der 
Schulaufsichtsbehörde eingesetzt werden. 
 
2.4 Bewertung 
 
(1) Bei der Korrektur der Prüfungsarbeit sind richtige Teilergebnisse sowie Fehler und Lücken in der 
Bearbeitung bzgl. der Inhalte und der Kompetenzbereiche klar zu markieren. Für die Fehlerkennzeich-
nung ist eine dreistufige Skala (leicht, mittel, schwer) anzuwenden. Bei Fehlern ist das erste Auftreten 
zu kennzeichnen. Bei Fehlerfortsetzung (folgerichtige, nach Umfang und Schwierigkeitsgrad ver-
gleichbare Teilleistungen nach Fehlern) sollen die vorgesehenen Bewertungseinheiten gegeben wer-
den. Entsprechend ist bei anderen im Erwartungshorizont nicht vorgesehenen richtigen Lösungen zu 
verfahren. 
 
(2) In die fachliche Bewertung gehen die Leistungen aus dem Kompetenzbereich Kommunikation mit 
ein. Dieser Bereich beinhaltet die textliche Gestaltung allgemein, die Schlüssigkeit und Vollständig-
keit der Argumentation, die korrekte Verwendung der Fachsprache sowie die sachgerechte und sorg-
fältige Auswahl und Gestaltung von Darstellungsformen wie Text, Grafik, Symbolketten, Diagram-
men und anderen Schaubildern. Zu nicht textgebundenen Darstellungsanteilen von Bearbeitungen 
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gehört stets eine textliche Einbettung, deren Bewertung in die fachliche Bewertung einzubeziehen ist. 
Die volle Zahl von Bewertungseinheiten kann nur gegeben werden, wenn auch die textliche Gestal-
tung inhaltlich und fachsprachlich die Ansprüche erfüllt.  
 
(3) Bei erheblichen und gehäuften Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit der textlichen Anteile 
oder gegen die äußere Form der Prüfungsarbeit können bis zu zwei Notenpunkte von der Gesamtleis-
tung abgezogen werden. Ein Punktabzug ist im Gutachten zu begründen; die sprachliche Richtigkeit 
betrifft nur zusammenhängende schriftliche Darstellungen, nicht die Mischung aus Satzteilen und 
Termen bzw. Gleichungen. 
 
(4) Die Bewertung erfolgt durch ein Gutachten auf der Grundlage der Fehlerkennzeichnung in der 
Prüfungsarbeit. Aus der Fehlerkennzeichnung und aus dem Gutachten muss erkennbar sein, welches 
Gewicht einzelnen Fehlern durch Abzug von Bewertungseinheiten beigemessen wird. Es sind nur 
ganze Bewertungseinheiten zu vergeben bzw. abzuziehen. Das Gutachten soll tabellarisch an den Er-
wartungshorizont angelehnt sein. Abzüge von Bewertungseinheiten sind jeweils zu kommentieren, die 
Gesamtleistung soll gewürdigt werden. 
 
(5) Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren.   
 
3. Mündliche Prüfung im Grund- und Leistungskursfach 
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung 
 
(1) Die mündliche Prüfung muss es dem Prüfling ermöglichen, Wissen aus verschiedenen Sachgebie-
ten darzustellen und Kompetenzen aus den Bereichen Fachkenntnisse, Fachmethoden, Kommunikati-
on und Reflexion nachzuweisen.  
 
(2) Es sind zwei etwa gleich gewichtige Aufgaben zu stellen, die sich auf zwei der drei Sachgebiete 
Analysis, Lineare Algebra/Analytische Geometrie und Stochastik beziehen. Eine der beiden Aufgaben 
muss sich thematisch auf das vierte Kurshalbjahr beziehen, die andere Aufgabe auf ein anderes vom 
Prüfling zu wählendes Semester der Qualifikationsphase. Der methodische Unterschied gemäß Nr. 14 
Abs. 5 der AV kann sich auf sachgebietstypische Unterschiede beschränken. 
 
(3) Reine Rechenaufgaben sind unzulässig. Die Aufgabentypen müssen sich deutlich von denen der 
schriftlichen Prüfung unterscheiden.  
 
(4) Die Aufgabenstellung muss dem Zeitrahmen angepasst sein, einen einfachen Einstieg ermöglichen, 
eine selbstständige Bearbeitung und Darstellung eröffnen und so angelegt sein, dass jede Note erreich-
bar ist. Es ist von vorgelegtem Material, einem Kontext oder einem konkreten Beispiel auszugehen.  
 
(5) In einem kurzen Erwartungsbild ist festzuhalten, welche Leistungen erwartet werden und welche 
Aspekte für das Prüfungsgespräch und evtl. für vertiefende Fragen vorgesehen sind.  
 
3.2 Verfahrensregelungen 
 
Die Reihenfolge der Aufgaben in der Prüfung wird vom Prüfling gewählt. Der erste Teil der Prüfung 
ist bei jeder der beiden Aufgaben eine selbstständige Darstellung durch den Prüfling. Daran schließt 
sich ein Prüfungsgespräch an. 
 
3.3 Bewertung 
 
Die Bewertungskriterien für die mündliche Prüfungsleistung sind in den EPA Mathematik aufgeführt. 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 14 Abs. 6 und 7 der AV. 
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4. Fünfte Prüfungskomponente  
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der jeweiligen EPA und Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der 
AV.  
 
4.2 Besondere Lernleistung 
 
Das Thema der schriftlichen Arbeit mit dem Referenzfach Mathematik soll sich durch reichhaltige 
fachliche, fachübergreifende oder anwendungsorientierte Bezüge auszeichnen. Auch bei mathematik-
historischen oder biografischen Arbeiten sind fachliche Aspekte in den Vordergrund zu stellen. 
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Anlage 3 b – Biologie, Chemie, Physik, Informatik  
 
1. Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und Informatik gelten die Festle-
gungen der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Biologie, Chemie, Physik bzw. 
Informatik (EPA Biologie, EPA Chemie, EPA Physik, EPA Informatik) gemäß Anlage 5 a, soweit sie 
nicht in dieser Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden. 
 
(2) Die Fächer Biologie, Chemie, Physik und Informatik sind dezentrale Prüfungsfächer. 
 
2. Schriftliche Prüfung im Grund- und Leistungskursfach 
 
2.1 Aufgabenarten 
 
(1) Dem Grundkursfach und dem Leistungskursfach sind unterschiedlich akzentuierte Ziele zugewie-
sen, die sich in Anlage, Aufbau, Umfang und Anspruchsniveau der Prüfungsaufgaben widerspiegeln 
müssen. Dabei können dieselben Phänomene oder Kontexte als Ausgangspunkt für Aufgaben beider 
Kursarten dienen. 
 
(2) Jede Prüfungsaufgabe muss aus zwei oder drei unabhängigen Aufgaben bestehen. Wahlaufgaben 
sind nicht zulässig. Jede Aufgabe muss mindestens 20 % einer Prüfungsaufgabe ausmachen und sich 
auf ein zusammenhängendes Thema beziehen, das für jede Aufgabe auf dem Aufgabenbogen an-
zugeben ist. Eine Reihung von Aufgabenteilen ohne fachlichen Zusammenhang ist als Aufgabe unzu-
lässig. Jede Prüfungsaufgabe bezieht sich auf mindestens zwei Sachgebiete und auf mindestens zwei 
Kurshalbjahre. Eines der Kurshalbjahre, das Schwerpunktkurshalbjahr, ist mit mehr als 50 % und 
höchstens 75 % der Gesamtanforderung in beiden einzureichenden Prüfungsaufgaben zu berücksichti-
gen. Beide Prüfungsaufgaben sollen sich auf unterschiedliche Schwerpunkte dieses Kurses beziehen.  
 
(3) Die Prüfungsaufgaben sollen die Basiskonzepte bzw. Leitideen und die Kompetenzbereiche des 
Faches abdecken. Die Aufgliederung einer Aufgabe in Teilaufgaben darf nicht so detailliert sein, dass 
die selbstständige Leistung zu stark vorstrukturiert und eingeschränkt wird oder Lösungswege zwin-
gend vorgegeben werden. Eine strukturierte Aufgabe, die kontextfrei und rein theoretischer Natur ist, 
ist nicht zulässig. 
 
(4) In Biologie muss sich jede Prüfungsaufgabe auf mindestens zwei der folgenden drei Themenberei-
che der EPA Biologie beziehen: 
 

a) Funktionszusammenhänge und deren molekulare Grundlagen – Themen zur Physiologie, Zell-
biologie und Molekularbiologie, 

b) Vernetzte Systeme - Themen zur Ökologie und Nachhaltigkeit, 
c) Entwicklungsprozesse - Themen zur Evolution und zu Zukunftsfragen.  

 
(5) In Chemie muss sich jede Prüfungsaufgabe auf mindestens zwei der folgenden vier Themenberei-
che der EPA Chemie beziehen. 
 

a) Stoffe, Struktur, Eigenschaften, 
b) Chemische Reaktionen, 
c) Arbeitsweisen der Chemie, 
d) Lebenswelt und Gesellschaft. 

 
(6) In Physik muss sich jede Prüfungsaufgabe auf mindestens zwei der folgenden vier Themenberei-
che der EPA Physik beziehen:  
 

a) Felder,  
b) Wellen,  
c) Quanten 
d) Materie. 
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(7) Mögliche Arten von Aufgaben in Biologie, Chemie und Physik sind: 
 
1. Beschreibung und Auswertung eines Lehrerexperiments, verbunden mit der Bearbeitung sich dar-

aus ergebender weiterer Fragestellungen, 
2. Durchführung, Beschreibung und Auswertung eines Schülerexperiments, verbunden mit der Bear-

beitung sich daraus ergebender weiterer Fragestellungen, 
3. Bearbeitung einer in sich zusammenhängenden, strukturierten Aufgabe, die auf vorgelegtem Ma-

terial zu einem kontextbezogenen Thema (technische Anwendung, Alltagserfahrung etc.), auf der 
Beschreibung von Experimenten, auf Graphen, Messreihen, Tabellen, Bildern oder Texten (Aus-
schnitte aus Fachzeitschriften, Lehrbüchern oder Zeitungen) aufbaut. 
 

In Biologie ist darüber hinaus eine fachpraktische Aufgabe als besondere Form der schriftlichen Prü-
fung möglich, welche besonders die Fachmethoden der Biologie berücksichtigt und aus einem prakti-
schen Teil und einem daran anknüpfenden schriftlichen Teil besteht (ökologische Untersuchungen, die 
Auswertung mikrobiologischer Experimente mit entsprechenden Nachweisreaktionen, Versuche zur 
Molekulargenetik und Enzymatik). 
 
(8) Lehrerexperimente der Prüfungsaufgaben dürfen den Prüflingen in der verwendeten Form nicht 
bekannt sein. Bei experimentellen Aufgaben ist für den Fall des Misslingens vorab eine Datensiche-
rung vorzunehmen.  
 
(9) In Informatik darf höchstens eine der Aufgaben jeder Prüfungsaufgabe für die Bearbeitung an ei-
nem Rechner vorgesehen werden.. Der Rechnereinsatz ist zu beantragen und zu begründen. Es muss 
für einen nicht vernetzten Einzelplatzbetrieb gesorgt werden. Die Arbeitsergebnisse sind auf einem 
von der Schule bereitgestellten Datenträger (z. B. Memorystick) zu speichern, zum Abschluss der 
Klausur in Anwesenheit der Prüflinge zu drucken und die Papierform vom Schüler zu unterschreiben. 
Beziehen sich Aufgaben auf einen projektbezogenen Kurs, so muss das Projektthema genannt werden 
und angegeben werden, welche Projektphasen Schwerpunkt des Unterrichts waren.  
 
2.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Leistungs- und Grundkursfach gelten die in der Anlage  
5 b aufgeführten Bearbeitungszeiten. 
 
(2) Es werden drei Anforderungsbereiche (AB) unterschieden, wobei jede Teilleistung genau einem, 
dem leistungsspezifischen bzw. dem überwiegenden Anforderungsbereich zuzuordnen ist. Bei der 
Zuordnung der Teilleistungen zu einem Anforderungsbereich sind sowohl die fachspezifische Be-
schreibung in den jeweiligen EPA als auch die Art und die Intensität der Behandlung entsprechender 
Probleme im Unterricht zu berücksichtigen. 
 

AB Beschreibung Prozentualer Anteil  
einer Prüfungsaufgabe 

I Reproduktion, einfache Anwendung, Darstellen in vorgegebener 
Form 30 – 40 % 

II 
Reorganisation und Übertragung komplexerer Sachverhalte und 
Fachmethoden, Anwendung verschiedener Darstellungsformen, 
einfache Bewertungsansätze und Bezüge 

50 – 60 % 

III 
Problembezogenes, selbstständiges Anwenden und Übertragen 
komplexer Sachverhalte und Fachmethoden, Auswahl geeigneter 
Kommunikationsformen, Bewerten und Herstellen von Bezügen 

10 – 20 % 

 
(3) Den erwarteten Teilleistungen sind Bewertungseinheiten (BE) zuzuordnen, die etwa dem erwarte-
ten zeitlichen Bearbeitungsaufwand entsprechen. Die Summe der Bewertungseinheiten für eine Prü-
fungsaufgabe soll die Feinheit der Prozentskala ausnutzen, also ca. 90 bis 125 betragen. Eine Bünde-
lung der Bewertungseinheiten bis zu ca. 5 % der Gesamtanforderung ist i. d. R. vorzusehen. Eine Zu-
sammenfassung bis zu 10 %, aber nicht darüber hinaus, ist zulässig, wenn der erwartete Lösungsweg 
eine weitere Unterteilung sachlich nicht sinnvoll erscheinen lässt. 
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(4) Unabhängige Einstiege in verschiedene Teilaufgaben sollen ermöglicht werden. Teilleistungen der 
Anforderungsbereiche I und II dürfen nicht von solchen des Anforderungsbereiches III abhängig sein. 
Zu Beginn einer Aufgabe sollen keine Teilleistungen im Anforderungsbereich III erwartet werden. 
Davon können solche Aufgaben eine Ausnahme bilden, in denen am Anfang die Planung eines Expe-
riments steht, das im weiteren Verlauf der Aufgabe praktisch oder theoretisch zu bearbeiten ist. Für 
das Misslingen der Lösung solcher Aufgabenanfänge sind Hilfen vorzusehen.  
 
(5) Die Angabe von Zwischenergebnissen darf die Selbstständigkeit der Leistung nicht wesentlich 
beeinträchtigen, kann aber die unabhängige Bearbeitung von Teilaufgaben und somit auch die weitere 
Bearbeitung nach vorausgegangenen Fehlern ermöglichen. 
 
(6) Aus der Formulierung der Aufgaben muss klar hervorgehen, welche Teilleistung in welcher Detail-
lierung von den Prüflingen erwartet wird (vgl. hierzu die Operatorenlisten in der jeweiligen EPA), es 
sei denn, die Selbstständigkeit des Bearbeitungsweges ist ausdrücklich vorgesehen.  
 
(7) Für jede Aufgabe ist ein Erwartungshorizont (EH) in tabellarischer Form aufzuführen, der die 
Spalten Teilaufgabe, erwartete Teilleistung, vorgesehene Bewertungseinheiten in den drei Anforde-
rungsbereichen und didaktischer Zusammenhang zum erteilten Unterricht enthält. 
 
(8) Im Erwartungshorizont reichen die Endergebnisse nicht als Beschreibung der erwarteten Teilleis-
tung aus; konkrete Angaben zu Kompetenz- und Inhaltsbezug müssen enthalten sein. Ein Bearbei-
tungs- bzw. Lösungsweg ist exemplarisch darzulegen, so dass die Anzahl der vorgesehenen Bewer-
tungseinheiten transparent wird. Zur Begründung der Zuweisung der erwarteten Teilleistungen zum 
jeweils überwiegenden Anforderungsbereich und der Anzahl der vorgesehenen Bewertungseinheiten 
sind konkrete Angaben zu dem didaktischen Zusammenhang zwischen Aufgabenstellung und dem 
vorangegangenen Unterricht zu machen. Hinweise auf die Beispiele der jeweiligen EPA genügen 
nicht. In einer abschließenden Übersichtstabelle sind die prozentuale Verteilung der Bewertungsein-
heiten auf die Aufgaben, auf die drei Anforderungsbereiche und auf die berücksichtigten Bezugsse-
mester anzugeben. Die Gewichtung der Aufgaben ist auf den Aufgabenbögen anzugeben.  
 
(9) Bei den Aufgabenarten Lehrerexperiment und Schülerexperiment sowie bei der fachpraktischen 
Aufgabe in Biologie ist dem Erwartungshorizont eine hinreichend genaue Beschreibung der Experi-
mente sowie der durchzuführenden Beobachtungen beizufügen. Quantitative Arbeitsunterlagen, z. B. 
zu gewinnende Messwerte, sind im Zuge der Erstellung der Aufgabe zu ermitteln, zu überprüfen und 
mit einzureichen. Bei Schülerexperimenten sind ggf. die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie 
Hilfen für den Fall des Misslingens des Experiments anzugeben. Die den Prüflingen zur Verfügung zu 
stellenden Materialien sind Bestandteil der Aufgabenstellung.  
 
(10) Als Standard-Hilfsmittel ist ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung vorgesehen. Ein wis-
senschaftlicher Standard-Taschenrechner (nicht programmierbar, nicht grafikfähig, nicht symbolisch 
rechnend), eine Formelsammlung, eine Programmiersprachenreferenz, eine Projektdokumentation 
oder das Periodensystem der Elemente müssen ggf. als vorgesehenes Hilfsmittel auf dem Formblatt 
angegeben werden. Weitere Hilfsmittel, z. B. Computer, können beantragt werden. 
 
2.3 Verfahrensregelungen 
 
(1) Es sind zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, von denen die Schulaufsichtsbehörde einen aus-
wählt. Aufgaben und Erwartungshorizont sind mit einem Textverarbeitungssystem anzufertigen. 
 
(2) Für die Vorführung von Filmsequenzen, die Durchführung von Schüler- oder Lehrerexperimenten 
sowie in Biologie für eine fachpraktische Aufgabe können eine um einen Werktag vorgezogene Öff-
nung der Prüfungsaufgabe und/oder eine Verlängerung der Bearbeitungszeit bis zu maximal 60 Minu-
ten begründet beantragt werden.  
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2.4 Bewertung 
 
(1) Bei der Korrektur in der Prüfungsarbeit sind richtige Teilergebnisse, Fehler und Lücken in der 
Bearbeitung bzgl. der Inhalte und der Kompetenzbereiche klar zu markieren. Für die Fehlerkennzeich-
nung ist eine dreistufige Skala (leicht, mittel, schwer) anzuwenden. Bei Fehlern ist das erste Auftreten 
zu kennzeichnen. Bei Fehlerfortsetzung (folgerichtige, nach Umfang und Schwierigkeitsgrad ver-
gleichbare Teilleistungen nach Fehlern) sollen die vorgesehenen Bewertungseinheiten gegeben wer-
den. Entsprechend ist bei anderen im Erwartungshorizont nicht vorgesehenen richtigen Lösungen zu 
verfahren. 
 
(2) In die fachliche Bewertung gehen die Leistungen aus dem Kompetenzbereich Kommunikation mit 
ein. Dieser Bereich beinhaltet die textliche Gestaltung allgemein, die Schlüssigkeit und Vollständig-
keit der Argumentation, die korrekte Verwendung der Fachsprache sowie die sachgerechte und sorg-
fältige Auswahl und Gestaltung von Darstellungsformen wie Text, Grafik, Symbolketten, Diagram-
men und anderen Schaubildern. Zu nicht textgebundenen Darstellungsanteilen von Bearbeitungen 
gehört stets eine textliche Begleitung, deren Bewertung in die fachliche Bewertung einzubeziehen ist. 
Die volle Zahl von Bewertungseinheiten kann nur gegeben werden, wenn auch die textliche Gestal-
tung inhaltlich und fachsprachlich die Ansprüche erfüllt.  
 
(3) Bei der Anwendung des Fehlerquotienten bleiben Zeichensetzungsfehler außerhalb zusammenhän-
gender textlicher Darstellungen und bei Mischungen aus Satzteilen und Formeln bzw. Termen unbe-
rücksichtigt. 
 
(4) Die Bewertung erfolgt durch ein Gutachten auf der Grundlage der Fehlerkennzeichnung in der 
Prüfungsarbeit. Aus der Fehlerkennzeichnung und aus dem Gutachten muss erkennbar sein, welches 
Gewicht einzelnen Fehlern durch Abzug von Bewertungseinheiten beigemessen wird. Es sind nur 
ganze Bewertungseinheiten zu vergeben bzw. abzuziehen. Das Gutachten soll tabellarisch an den Er-
wartungshorizont angelehnt sein. Abzüge von Bewertungseinheiten sind jeweils zu kommentieren, die 
Gesamtleistung soll gewürdigt werden. 
 
(5) Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren.   
 
3. Mündliche Prüfung im Grund- und Leistungskursfach 
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung 
 
(1) Die mündliche Prüfung muss es dem Prüfling ermöglichen, Wissen aus verschiedenen Sachgebie-
ten darzustellen, verschiedene Basiskonzepte anzuwenden und Kompetenzen aus den Bereichen Fach-
kenntnisse, Fachmethoden, Kommunikation und Reflexion/Bewertung nachzuweisen.  
 
(2) Es sind zwei etwa gleichgewichtige Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten zu stellen. Eine der 
beiden Aufgaben muss sich thematisch auf das vierte Kurshalbjahr beziehen, die andere Aufgabe auf 
ein anderes vom Prüfling zu wählendes Semester der Qualifikationsphase. Der methodische Unter-
schied gemäß Nr. 14 Abs. 5 der AV kann sich auf sachgebietstypische Unterschiede beschränken. 
 
(3) Reine Rechenaufgaben, umfangreiche experimentelle Aufgaben und im Fach Informatik solche mit 
umfangreicheren Programmierarbeiten, die die Vorbereitungszeit des Prüflings zu sehr beanspruchen 
und damit keine Beschäftigung mit der eigentlichen Problemstellung ermöglichen, sind nicht zulässig. 
Die Aufgabentypen müssen sich deutlich von denen der schriftlichen Prüfung unterscheiden.  
 
(4) Die Aufgabenstellung muss dem Zeitrahmen angepasst sein, einen einfachen Einstieg ermöglichen, 
eine selbstständige Bearbeitung und Darstellung eröffnen und so angelegt sein, dass jede Note erreich-
bar ist. Es ist von vorgelegtem Material, einem Kontext, einem konkreten Beispiel, einem einfachen 
Experiment oder einem Gedankenexperiment auszugehen.. 
 
(5) In einem kurzen Erwartungsbild ist festzuhalten, welche Leistungen erwartet werden und welche 
Aspekte für das Prüfungsgespräch und evtl. vertiefende Fragen vorgesehen sind.  
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3.2 Verfahrensregelungen 
 
Die Reihenfolge der Aufgaben in der Prüfung wird vom Prüfling gewählt. Der erste Teil der Prüfung 
ist bei jeder der beiden Aufgaben eine selbstständige Darstellung durch den Prüfling. Daran schließt 
sich ein Prüfungsgespräch an. 
 
3.3 Bewertung 
 
Die Bewertungskriterien für die mündliche Prüfungsleistung sind in den jeweiligen EPA aufgeführt. 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 14 Abs. 6 und 7 der AV. 
 
4. Die fünfte Prüfungskomponente 
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der jeweiligen EPA und Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der 
AV.  
 
4.2 Besondere Lernleistung 
 
(1) Das Thema der schriftlichen Arbeit mit einem der Referenzfächer Biologie, Chemie, Physik oder 
Informatik soll sich durch reichhaltige fachliche, fachübergreifende oder anwendungsorientierte Bezü-
ge auszeichnen. 
 
(2) Die schriftliche Arbeit und die damit verbundene Präsentation gibt den Prüflingen die Gelegenheit 
zur eigenständigen und vertieften Bearbeitung einer naturwissenschaftlichen, informatischen oder 
technischen Problemstellung. In den Fächern Biologie, Chemie und Physik sind experimentelle As-
pekte in der Regel Bestandteil des Themas. Dabei erfordert die Bearbeitung der Aufgabenstellung eine 
sorgfältige Strukturierung (Problembeschreibung, Methodenreflexion, Recherche und Sichtung von 
Material, Konzipierung, Durchführung und Auswertung von Experimenten, Reflexion und Bewertung 
der Vorgehensweise und der Ergebnisse). 
 
(3) Theoretische oder historische Arbeiten sind möglich. Auch bei historischen Arbeiten, z. B. Biogra-
fien von Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern, sind fachliche Aspekte in den Vordergrund zu stel-
len. 
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Anlage 3 c – Technik     
 
1. Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Technik mit allen Schwerpunkten gelten die Festlegungen der Ein-
heitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik (EPA Technik) gemäß Anlage 5 a, 
soweit sie nicht in dieser Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden.  
 
(2) Das Fach Technik ist dezentrales Prüfungsfach. 
 
2. Schriftliche Prüfung im Leistungskursfach 
 
2.1 Aufgabenarten 
 
(1) Für schriftliche Abiturprüfungen sind folgende  Aufgabenarten zugelassen:  
  

a) Lehrerexperiment: Beschreibung und Auswertung eines Lehrerexperiments, verbunden 
mit Bearbeitung sich daraus ergebender weiterer Fragestellungen. 

b) Schülerexperiment: Durchführung eines Experiments durch die Prüflinge; Beschreibung 
und Auswertung des Experiments, verbunden mit der Bearbeitung sich daraus ergebender 
weiterer Fragestellungen. 

c) Strukturierte Aufgabe: Bearbeitung einer mehrteiligen, strukturierten Aufgabe, die anhand 
technischer Problembeschreibungen nach Möglichkeit auf vorgelegtem Material wie der 
Beschreibung von Experimenten, Skizzen, Zeichnungen, elektrischen Schaltungen, Gra-
phen, Messreihen, Tabellen, Texten, Programmquelltexten, Programmen, Geräten, Model-
len, Bildern, Filmen usw. aufbaut. 

 
(2) Die Experimente dürfen den Prüflingen in der hier verwendeten Form nicht bekannt sein. Kombi-
nationen der Aufgabenarten sind zugelassen.  
 
2.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Der Schulaufsichtsbehörde sind jeweils zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, von denen von ihr 
einer als Prüfungsaufgabe ausgewählt wird. 
 
(2) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Leistungskursfach gelten die in der Anlage 5 b aufge-
führten Bearbeitungszeiten. Versuche sind innerhalb der angegebenen Arbeitszeit durchzuführen, eine 
sogenannte Einlesezeit vor Beginn der Bearbeitungszeit ist nicht zulässig. In Ausnahmefällen kann, 
sofern der besondere Charakter der Aufgabenstellung dies erfordert (z. B.. zeitaufwendige Datenein-
gabe bei Maschinen- oder Rechnereinsatz), eine Verlängerung der Arbeitszeit um bis zu 30 Minuten 
beantragt werden. Die Arbeitszeit beginnt, wenn die Prüfungsaufgabe allen Prüflingen schriftlich vor-
liegt. 
 
(3) Die Prüfung ist so zu gestalten, dass Inhalte aus mindestens zwei Kurshalbjahren Grundlagen der 
Prüfungsaufgaben sind. Sie darf aus höchstens drei voneinander unabhängigen Aufgaben zusammen-
gesetzt  sein. Eine Prüfungsaufgabe besteht aus wenigen, aber komplexen Arbeitsanweisungen. Ein 
unzusammenhängendes, additives Reihen von Arbeitsaufträgen ist nicht zulässig. 
 
(4) Als Grundlage für die Korrektur der Prüfungsarbeiten werden kriterienorientierte Erwartungshori-
zonte bereitgestellt, die neben den zu erbringenden Leistungen auch die jeweilige Gewichtung der 
Teilaufgaben ausweisen.  
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(5) Es sind Angaben nach dem Muster folgender tabellarischer Aufstellung erforderlich: 
 

BE in AB Erbrachte Teilleistung Aufga-
benteil Erwartete Teilleistung 

I II III BE Begutachtung 
a) ... ... ... ...   
b) ... ... ... ...   
... ... ... ... ...   
 Summe ... ... ...   
 mögliche BE ... erreichte BE: 

BE:  Bewertungseinheiten 
AB: Anforderungsbereich 
 
(6) Es ist anzugeben, welche Hilfsmittel (z. B.. Zeichengeräte, nicht programmierbare Taschenrechner 
oder Prüf- und Messgeräte) von den Prüflingen verwendet werden dürfen. Soll eine Formelsammlung 
oder ein Tabellenwerk eingesetzt werden, muss der Titel im Aufgabenvorschlag angegeben werden. 
Der Einsatz eines programmierbaren Rechners muss beantragt werden. 
 
2.3 Verfahrensregelung  

 
Die vorzeitige Öffnung der Prüfungsaufgabe kann beantragt werden. Die Erlaubnis ist auf dem Um-
schlag zu vermerken. 
 
2.4 Bewertung  
 
(1) Bei der Korrektur der Arbeiten sind richtige Teilergebnisse, Fehler und Lücken in der Bearbeitung 
klar zu kennzeichnen. Für die Fehler ist eine Skala (leicht, mittel, schwer) anzuwenden. Werden nach 
Fehlern dennoch Teilleistungen erbracht, die den geforderten Teilleistungen nach Umfang und 
Schwierigkeitsgrad gleichwertig sind, so sollen die vorgesehenen Bewertungseinheiten voll gegeben 
werden. Entsprechend ist zu verfahren, wenn der Prüfling andere Leistungen erbringt, als im Erwar-
tungshorizont vorgesehen. Die volle Zahl der Bewertungseinheiten soll nur gegeben werden, wenn die 
textliche Gestaltung inhaltlich und fachsprachlich die Ansprüche erfüllt.  
 
(2) Bei erheblichen und gehäuften Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit der textlichen Anteile 
und/oder gegen die äußere Form der Prüfungsarbeit könne bis zu zwei Notenpunkte von der Gesamt-
leistung abgezogen werden. Ein Punktabzug ist im Gutachten zu begründen; die sprachliche Richtig-
keit betrifft nur zusammenhängende schriftliche Darstellungen. 
 
(3) Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren. 
 
3. Mündliche Prüfung im Leistungskursfach 
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung  
 
(1) Die mündliche Prüfung besteht aus dem Prüfungsvortrag und dem Prüfungsgespräch in etwa glei-
chem zeitlichen Umfang. Die Aufgaben sollen für das Fach Technik grundlegende Denk- und Ar-
beitsweisen, Verfahren, Begriffe, sowie Gesetze und Normen berücksichtigen, wie zum Beispiel: 
 

a) Analyse technischer Problemstellungen, 
b) Erläuterung technischer Begriffe und Gesetze, 
c) Interpretation von Gesetzmäßigkeiten, 
d) Präsentation technischer Sachverhalte, technischer Verfahren und Systeme, 
e) Anwenden technischer Lösungsverfahren. 

 
(2) Der Prüfungsvortrag muss die Auswertung von Material zur Grundlage haben. In diesem Vortrag 
stellt der Prüfling sein Ergebnis der in der Vorbereitungszeit bearbeiteten Aufgabe in der Regel ohne 
Eingreifen der Fachausschüsse dar. 
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(3) Das Prüfungsgespräch bezieht sich, an den Vortrag anknüpfend, auf größere fachliche Zusammen-
hänge und erschließt andere Sachgebiete. Es wird durch eine Aufforderung zur Erläuterung eines 
Sachverhalts oder Wirkungszusammenhanges eingeleitet. Der geforderte Gesprächscharakter verbietet 
das zusammenhanglose Abfragen von Kenntnissen bzw. einen kurzschrittigen Dialog. Mathematische 
Deduktionen und formale Rechnungen dürfen nicht im Mittelpunkt der Prüfung stehen. 
 
3.2 Bewertung 
 
(1) Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen sind die Anforderungsbereiche als Hilfs-
mittel zu nutzen. Weitere Anforderungen sind die Fähigkeit, sich klar, differenziert, strukturiert und 
verständlich unter angemessener Verwendung der Fachsprache und auf der Basis sicherer technischer 
Kenntnisse auszudrücken, eigene sach-, themen- und problemgerechte Beiträge zu formulieren und 
eine begründete mündlichen Stellungnahme, Beurteilung oder Wertung abzugeben. 

 
(2) Für den selbstständigen Prüfungsvortrag gelten zusätzlich die Anforderungen, anhand von Auf-
zeichnungen frei, zusammenhängend und argumentativ überzeugend zu sprechen, in der gegebenen 
Zeit für die gestellte Aufgabe ein Ergebnis zu erarbeiten und, ggf. mithilfe technischer Kommunikati-
on, darzulegen. 

 
(3) Für das Prüfungsgespräch gelten die Anforderungen, ein sach-, themen- und problemgebundenes 
Gespräch zu führen, in einem solchen Gespräch sicher, sach-, situationsangemessen und flexibel auf 
Fragen, Impulse, Hilfen oder Gegenargumente einzugehen und zur begründeten Einordnung oder Be-
wertung des technischen Sachverhaltes auch in diskursiver Gesprächssituation zu gelangen. 
 
4. Fünfte Prüfungskomponente 
 
Bei Gruppenprüfungen ist durch die Gestaltung des Ablaufs des Kolloquiums sicherzustellen, dass 
eine fundierte individuelle Bewertung der Prüflinge erfolgen kann. Dazu ist die Länge der Prüfung 
geeignet zu staffeln und jedem Prüfling die Gelegenheit zu geben, seine Kompetenzen unter Beweis 
zu stellen bzw. seinen Beitrag an der besonderen Lernleistung darzulegen. 
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der AV.  

 
4.2 Besondere Lernleistung 

 
Die besondere Lernleistung als kursbezogene Arbeit ist wie in der Abschlussarbeit eines zweisemest-
rigen Seminarkurses in der Regel eine schriftliche Ausarbeitung. Sie berücksichtigt wissenschaftspro-
pädeutische Arbeitsweisen und umfasst eine fachübergreifende Ausrichtung. Im Rahmen der Beantra-
gung der Besonderen Lernleistung müssen im Fall von Partner- oder Gruppenprüfungen neben der 
Grobstruktur und der Nennung des Themas auch die jeweiligen Anteile der einzelnen Prüflinge an der 
Aufgabenerarbeitung benannt werden. 
 
4.2.1      Bewertung 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 23 Abs. 3 und 6 der AV. 
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Anlage 3 d – Ernährungslehre   
 
1. Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Ernährungslehre gelten die Festlegungen der Einheitlichen Prü-
fungsanforderungen in der Abiturprüfung Ernährung (EPA Ernährung) gemäß Anlage 5 a, soweit sie 
nicht in dieser Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden.  

 
(2) Das Fach Ernährungslehre ist dezentrales Prüfungsfach. 
 
2.          Schriftliche Prüfung im Leistungskursfach 
 
2.1 Aufgabenarten 
 
(1) Für schriftliche Abiturprüfungen sind folgende  Aufgabenarten zugelassen. 
  

a) Lehrerexperiment: Beschreibung und Auswertung eines Lehrerexperiments, verbunden mit 
Bearbeitung sich daraus ergebender weiterer Fragestellungen. 

b) Schülerexperiment: Durchführung eines Experiments durch den Prüfling; Beschreibung und 
Auswertung des Experiments, verbunden mit der Bearbeitung sich daraus ergebender weiterer 
Fragestellungen. 

c) Strukturierte Aufgabe: Bearbeitung einer mehrteiligen, strukturierten Aufgabe, die nach Mög-
lichkeit auf vorgelegtem Material wie der Beschreibung von Experimenten, Graphen, Mess-
reihen, Tabellen, Texten, Programmquelltexten, Bildern, Filmen usw. aufbaut. 

 
(2) Die Experimente dürfen den Prüflingen in der hier verwendeten Form nicht bekannt sein. Kombi-
nationen der Aufgabenarten sind zugelassen.  
 
2.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Der Schulaufsichtsbehörde sind jeweils zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, von denen von ihr 
einer als Prüfungsaufgabe ausgewählt wird. 
 
(2) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Leistungskursfach gelten die in der Anlage 5 b aufge-
führten Bearbeitungszeiten. Versuche sind innerhalb der angegebenen Arbeitszeit durchzuführen, eine 
sogenannte Einlesezeit vor Beginn der Bearbeitungszeit ist nicht zulässig. In Ausnahmefällen kann, 
sofern der besondere Charakter der Aufgabenstellung dies erfordert (z. B.. zeitaufwendiger Ver-
suchsaufbau oder zeitaufwendige Dateneingaben), eine Verlängerung der Arbeitszeit um bis zu 30 
Minuten beantragt werden. Die Arbeitszeit beginnt, wenn die Prüfungsaufgabe allen Prüflingen  
schriftlich vorliegt. 
 
(3) Die Prüfung ist so zu gestalten, dass Inhalte aus mindestens zwei Kurshalbjahren Grundlagen der 
Prüfungsaufgaben sind. Sie darf aus höchstens drei voneinander unabhängigen Aufgaben zusammen-
gesetzt  sein. Eine Prüfungsaufgabe besteht aus wenigen, aber komplexen Arbeitsanweisungen. Ein 
unzusammenhängendes, additives Reihen von Arbeitsaufträgen ist nicht zulässig. 
 
(4) Als Grundlage für die Korrektur der Prüfungsarbeiten werden kriterienorientierte Erwartungshori-
zonte bereitgestellt, die neben den zu erbringenden Leistungen auch die jeweilige Gewichtung der 
Teilaufgaben ausweisen.  
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(5) Es sind Angaben nach dem Muster folgender tabellarischer Aufstellung erforderlich: 
 

BE in AB Erbrachte Teilleistung Aufga-
benteil Erwartete Teilleistung 

I II III BE Begutachtung 
a) ... ... ... ...   
b) ... ... ... ...   
... ... ... ... ...   

 Summe ... ... ...   
 mögliche BE ... erreichte BE: 

BE:  Bewertungseinheiten 
AB: Anforderungsbereich 
 
(6) Es ist anzugeben, welche Hilfsmittel (z. B.. Formelsammlungen, Tabellenwerke, nicht program-
mierbare Taschenrechner) von den Prüflingen verwendet werden dürfen. Soll eine Formelsammlung 
oder ein Tabellenwerk eingesetzt werden, muss der Titel im Aufgabenvorschlag angegeben werden. 
Der Einsatz eines programmierbaren Rechners muss beantragt werden. 
 
(7) Bei den Aufgabenarten „Lehrerexperiment" und „Schülerexperiment" ist eine hinreichend genaue 
Beschreibung der Experimente sowie der durchzuführenden Beobachtungen beizufügen. Quantitative 
Arbeitsunterlagen z. B.. typische Messwerte, die mit dem Experiment gewonnen werden sollen, sind 
bereits beim Erstellen der Aufgaben zu sichern, zu überprüfen und mit einzureichen. Bei Schülerexpe-
rimenten sind gegebenenfalls zusätzlich die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie Hilfen für 
den Fall des Misslingens des Experimentes anzugeben. Die mit der Prüfungsaufgabe den Prüflingen 
vorzulegenden Materialien sind beizufügen, sofern es sich um reproduzierbare Materialien handelt. 
Anderenfalls ist eine Beschreibung unter Angabe der Quelle erforderlich. 
 
2.3 Verfahrensregelung  

 
Die vorzeitige Öffnung der Prüfungsaufgabe kann beantragt werden. Die Erlaubnis ist auf dem Um-
schlag zu vermerken. 
 
2.4 Bewertung  
 
(1) Bei der Korrektur der Arbeiten sind richtige Teilergebnisse, Fehler und Lücken in der Bearbeitung 
klar zu kennzeichnen. Für die Fehler ist eine Skala (leicht, mittel, schwer) anzuwenden. Werden nach 
Fehlern dennoch Teilleistungen erbracht, die den geforderten Teilleistungen nach Umfang und 
Schwierigkeitsgrad gleichwertig sind, so sollen die vorgesehenen Bewertungseinheiten voll gegeben 
werden. Entsprechend ist zu verfahren, wenn der Prüfling andere Leistungen erbringt, als im Erwar-
tungshorizont vorgesehen. Die volle Zahl der Bewertungseinheiten soll nur gegeben werden, wenn die 
textliche Gestaltung inhaltlich und fachsprachlich die Ansprüche erfüllt. 
 
(2)  Bei erheblichen und gehäuften Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit der textlichen Anteile 
und/oder gegen die äußere Form der Prüfungsarbeit könne bis zu zwei Notenpunkte von der Gesamt-
leistung abgezogen werden. Ein Punktabzug ist im Gutachten zu begründen; die sprachliche Richtig-
keit betrifft nur zusammenhängende schriftliche Darstellungen. 
 
(3) Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren. 
 
3.         Mündliche Prüfung im Leistungskursfach 
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung  
 
(1) Die mündliche Prüfung besteht aus dem Prüfungsvortrag und dem Prüfungsgespräch in etwa glei-
chem zeitlichen Umfang.  
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(2) Der Prüfungsvortrag muss die Auswertung von Material zur Grundlage haben. In diesem Vortrag 
stellt der Prüfling sein Ergebnis der in der Vorbereitungszeit bearbeiteten Aufgabe in der Regel ohne 
Eingreifen der Fachprüfungskommission dar. 
 
(3) Das Prüfungsgespräch bezieht sich, an den Vortrag anknüpfend, auf größere fachliche Zusammen-
hänge und erschließt andere Sachgebiete. Es wird durch eine Aufforderung zur Erläuterung eines 
Sachverhalts oder Wirkungszusammenhanges eingeleitet. Der geforderte Gesprächscharakter verbietet 
das zusammenhanglose Abfragen von Kenntnissen bzw. einen kurzschrittigen Dialog.  
 
3.2 Bewertung 
 
(1) Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen sind die Anforderungsbereiche als Hilfs-
mittel zu nutzen. Weitere Anforderungen sind die Fähigkeit, sich klar, differenziert, strukturiert und 
verständlich unter angemessener Verwendung der Fachsprache und auf der Basis sicherer Kenntnisse 
auszudrücken, eigene sach-, themen- und problemgerechte Beiträge zu formulieren und eine begrün-
dete mündlichen Stellungnahme, Beurteilung oder Wertung abzugeben bzw. vorzunehmen. 

 
(2) Für den selbstständigen Prüfungsvortrag gelten zusätzlich die Anforderungen, anhand von Auf-
zeichnungen frei, zusammenhängend und argumentativ überzeugend zu sprechen und  in der gegebe-
nen Zeit für die gestellte Aufgabe ein Ergebnis zu erarbeiten.  

 
(3) Für das Prüfungsgespräch gelten die Anforderungen, ein sach-, themen- und problemgebundenes 
Gespräch zu führen, in einem solchen Gespräch sicher, sach-, situationsangemessen und flexibel auf 
Fragen, Impulse, Hilfen oder Gegenargumente einzugehen und zur begründeten Einordnung oder Be-
wertung des Sachverhaltes auch in diskursiver Gesprächssituation zu gelangen. 
 
4. Fünfte Prüfungskomponente 
 
Bei Gruppenprüfungen ist durch die Gestaltung des Ablaufs des Kolloquiums sicherzustellen, dass 
eine fundierte individuelle Bewertung der Prüflinge erfolgen kann. Dazu ist die Länge der Prüfung 
geeignet zu staffeln und jedem Prüfling die Gelegenheit zu geben, seine Kompetenzen unter Beweis 
zu stellen bzw. seinen Beitrag an der besonderen Lernleistung darzulegen. 
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der AV.  
  
4.2 Besondere Lernleistung 

 
Die besondere Lernleistung als kursbezogene Arbeit ist wie in der Abschlussarbeit eines zweisemest-
rigen Seminarkurses in der Regel eine schriftliche Ausarbeitung. Sie berücksichtigt wissenschaftspro-
pädeutische Arbeitsweisen und umfasst eine fachübergreifende Ausrichtung. Im Rahmen der Beantra-
gung der Besonderen Lernleistung müssen im Fall von Partner- oder Gruppenprüfungen neben der 
Grobstruktur und der Nennung des Themas auch die jeweiligen Anteile der einzelnen Prüflinge an der 
Aufgabenerarbeitung benannt werden. 

 
4.2.1     Bewertung 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 23 Abs. 3 und 6 der AV.  
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Anlage 4 a – Sport  
 
1. Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Sport gelten die Festlegungen der Einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen in der Abiturprüfung Sport (EPA Sport) gemäß Anlage 5 a, soweit sie nicht in dieser Fachan-
lage für das Land Berlin modifiziert werden.  
 
(2) Sport kann an den dafür vorgesehenen Schulen als zweites Prüfungsfach gewählt werden. In Sport 
als zweitem Prüfungsfach wird eine besondere Fachprüfung durchgeführt, die aus einem praktischen  
Teil (Nummer 2) und einem schriftlichen Teil (Nummer 3) besteht. 

 
(3) Im Fach Sport als viertem Prüfungsfach wird ebenfalls eine besondere Fachprüfung durchgeführt, 
die neben dem praktischen Teil (Nummer 2) einen mündlichen Teil (Nummer 4) umfasst. 

 
2. Praktischer Teil der besonderen Fachprüfung im Fach Sport als zweitem und viertem  

Prüfungsfach 
 
(1) Der praktische Teil der besonderen Fachprüfung besteht aus drei Prüfungsaufgaben aus zwei un-
terschiedlichen Bewegungsfeldern des Rahmenlehrplans, die sich jeweils nur auf ein Bewegungsfeld 
beziehen. Zwei unterschiedliche Aufgabenarten müssen berücksichtigt werden. 
 
(2) Die erste Prüfungsaufgabe besteht aus drei, die zweite aus zwei Teilaufgaben, wobei eine Teilauf-
gabe reflexive Anteile haben muss. Die dritte Prüfungsaufgabe stellt eine weitere Teilaufgabe dar, den 
12- Minuten- Lauf. Diese Teilaufgabe ersetzt kein Bewegungsfeld. 
 
(3) In einem der von den Prüflingen gewählten Bewegungsfelder wird vom Fachausschuss eine dem 
jeweiligen Thema angemessene wettkampfmäßige Prüfungsaufgabe entsprechend dem Rahmenlehr-
plan gestellt. 
 
(4) Die weitere Prüfungsaufgabe muss reflexive Anteile enthalten. Diese werden in der Regel in einem 
Prüfungsgespräch überprüft. Die reflexiven Anteile gehen mit einem Drittel in die Bewertung einer 
Teilaufgabe ein. Die Gewichtung muss ausgewiesen werden. 
 
(5) Die oder der  Prüfungsvorsitzende legt auf Empfehlung der Fachkonferenz die anzubietenden Be-
wegungsfelder mit den Prüfungsschwerpunkten fest. 
 
(6) Der Prüfling wählt bis spätestens zu einem von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommissi-
on festgesetzten Zeitpunkt die Bewegungsfelder unter Beachtung von Absatz 2 und 3 aus. 
 
(7) Im  Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“ müssen die Schülerinnen/Schüler das Thema 
„Leichtathletik“ als  wettkampfmäßige Prüfungsaufgabe mit drei Teilaufgaben  wählen, die die ver-
schiedenen Disziplingruppen berücksichtigt (Laufen, Springen und Werfen/Stoßen).  
 
(8) Im Bewegungsfeld „Bewegen im Wasser“ müssen die Schülerinnen/Schüler das Thema „Sport-
schwimmen“ als wettkampfmäßige Prüfungsaufgabe wählen. Bei der Wahl als dreiteilige Prüfungs-
aufgabe müssen drei unterschiedliche Stilarten in mindestens zwei unterschiedlichen Streckenlängen, 
bei der Wahl als zweiteilige Prüfungsaufgabe müssen zwei unterschiedliche Stilarten in zwei unter-
schiedlichen Streckenlängen berücksichtigt werden. 100 m-Lagen-Schwimmen deckt eine Stilart ab.  
 
(9) Die Leistungen in der wettkampfmäßigen Aufgabe werden  
 

a) in Sport als zweitem Prüfungsfach nach den Kriterien der Leistungsstufe III und 
b) in Sport als viertem Prüfungsfach nach den Kriterien der Leistungsstufe II 

 
bewertet. In Sport als zweitem Prüfungsfach legen die Schulen der Schulaufsichtsbehörde die Bewer-
tungsmaßstäbe zur Genehmigung vor. 
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(10) Die Gesamtpunktzahl für den praktischen Teil ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Punkte aus den Teilaufgaben, das auf eine Stelle nach dem Komma berechnet wird. Es wird nicht ge-
rundet. Die Ergebnisse der einzelnen Teile der Prüfung und die Gesamtpunktzahl sind zu protokollie-
ren. 
 
3. Schriftlicher Teil der besonderen Fachprüfung im Fach Sport als zweitem Prüfungsfach 
 
3.1 Aufgabenarten 
 
(1) Für den schriftlichen Teil der besonderen Fachprüfung sind die Aufgabenarten „Erörterung in 
Form zweier thematisch geschlossener Teilaufgaben mit und ohne Material zur Auswertung“ und „Er-
örterung einer thematisch geschlossenen Aufgabe mit zwei Teilaufgaben und Material zur Auswer-
tung“ möglich. 
 
(2) Eine Teilaufgabe muss Material (Diagramm, Tabelle, Text o.Ä.) zur Auswertung einbeziehen. 
 
3.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Leistungskursfach gilt die in der Anlage 5 b aufgeführte 
Bearbeitungszeit. Die Bearbeitungszeit beginnt, wenn die Prüfungsaufgabe allen Prüflingen vorliegt. 
 
(2) Es sind zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, von denen die Schulaufsichtsbehörde einen aus-
wählt. 
 
(3) Um der Bedingung zu genügen, dass die Aufgabenvorschläge deutliche Alternativen darstellen, 
müssen die vier Teilaufgaben beider Vorschläge alle drei in der Theorie behandelten Kenntnisbereiche 
in den vorhergehenden Kurshalbjahren berücksichtigen. Das Kurshalbjahr, das zum prüfungsdidakti-
schen Schwerpunkt gewählt wurde, muss in beiden Aufgaben berücksichtigt werden. 
 
(4) Für die Aufgabenvorschläge ist die Lehrkraft des Teilkurses Theorie des dritten Kurshalbjahres 
zuständig. 
 
(5) Zur Beschreibung der erwarteten Leistungen der Prüflinge sind für jeden Vorschlag die folgenden 
Angaben in einer tabellarischen Aufstellung erforderlich: Erwartungshorizont, didaktischer Zusam-
menhang, Zuordnung zu den Anforderungsbereichen, Bewertungseinheiten. 
 
(6) Für jeden Vorschlag sind am Ende die Summen der Bewertungseinheiten anzugeben, die auf die 
drei Anforderungsbereiche entfallen. 
 
(7) Die Prüfungsaufgabe besteht aus zwei Teilaufgaben, die jeweils ca. 50 % der Gesamtanforderung 
ausmachen. Eine der beiden Teilaufgaben kann ohne Material sein. Die Aufgaben können thematisch 
verbunden werden. 
 
(8) Die Aufgabe bezieht sich auf die Inhalte von zwei Kurshalbjahren aus zwei Kenntnisbereichen. 
Eine Teilaufgabe muss in jedem Fall aus dem 3. oder 4. Kurshalbjahr formuliert werden. 
 
(9) Bei der Erstellung der Aufgaben sind die drei Anforderungsbereiche anzuwenden. Die Zuordnung 
der zu erfüllenden Teilleistungen zu den Anforderungsbreichen wird im Erwartungshorizont beschrie-
ben. Den erwarteten Teilleistungen sind Bewertungseinheiten zuzuordnen. Der Umfang der erwarteten 
Leistungen in den Anforderungsbereichen I, II und III soll sich in der Regel etwa wie 3:5:2 verhalten. 
 
(10) Textvorlagen enthalten Quellen, Anzahl der Wörter und ggf. Erläuterungen bei ungewöhnlichen 
oder unbekannten Begriffen sowie Zeilenzählung. 
(11) Diagramme und Tabellen enthalten Abbildungsunterschriften bzw. Tabellenüberschriften und 
Quellen. 
 
(12) Grundsätzlich zugelassen sind Wörterbücher zur deutschen Rechtschreibung. 
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3.3 Verfahrensregelungen  
 
Eine vorzeitige Öffnung der Umschläge mit den Aufgaben kann nicht beantragt werden. 
 
3.4 Bewertung 
 
(1) Als Grundlage für die Korrektur der Prüfungsarbeiten werden kriterienorientierte Erwartungshori-
zonte bereitgestellt, die neben den zu erbringenden Leistungen für die Noten „sehr gut“, „gut“ und 
„ausreichend“ den Kompetenzbezug und die Zuordnung zu den in den EPA geforderten Anforde-
rungsbereichen aufweisen (vgl. Nummer 3  der AV). 
 
(2) Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren.   
 
(3) Der Erwartungshorizont schließt das Gutachten mit Gewichtung nach Anforderungsbereichen und 
eine zusammenfassende Bewertung mit ein. 
 
(4) Die in der jeweiligen Schule üblichen Korrekturzeichen am Rand der Prüfungsarbeit (vgl. Nummer 
10 der AV) sind der Korrektur beizufügen. 
 
4. Mündlicher Teil der besonderen Fachprüfung im Fach Sport als viertem Prüfungsfach 
 
4.1 Aufgabenarten 
 
(1) Für den mündlichen Teil der besonderen Fachprüfung sind die Aufgabenarten „Erörterung in Form 
zweier thematisch geschlossener Teilaufgaben mit und ohne Material zur Auswertung“ und „Erörte-
rung einer thematisch geschlossenen Aufgabe mit zwei Teilaufgaben und Material zur Auswertung“ 
möglich. 
 
(2) Eine Teilaufgabe muss Material (Diagramm, Tabelle, Text o.Ä.) zur Auswertung einbeziehen. 
 
(3) Bewertet wird die Fähigkeit des Prüflings, auf der Grundlage solider Kenntnisse 
 

a) fachspezifische Grundbegriffe und Verfahrensweisen anzuwenden, 
b) die Inhalte der Materialvorgabe zu erfassen und das behandelte Thema bzw. Problem zu erläu-

tern, 
c) eine Einordnung des Materials oder Problems in übergeordnete Zusammenhänge vorzuneh-

men, 
d) sich mit den Sachverhalten und Problemen des Materials oder Textes auseinanderzusetzen und 

gegebenenfalls eine eigene Stellungnahme vorzutragen und zu begründen. 
 
4.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Die Prüfungsaufgabe besteht aus zwei Teilaufgaben, die jeweils ca. 50 % der Gesamtanforderung 
ausmachen. Eine der beiden Teilaufgaben kann ohne Material sein. Die Aufgaben können thematisch 
verbunden werden. 
 
(2) Die Aufgabe bezieht sich auf die Inhalte der beiden Kurse Sporttheorie aus zwei Kenntnisberei-
chen. Eine Teilaufgabe muss in jedem Fall aus dem 3. oder 4 Kurshalbjahr formuliert werden. 
 
(3) Bei der Erstellung der Aufgaben sind die drei Anforderungsbereiche anzuwenden. Die Zuordnung 
der zu erfüllenden Teilleistungen zu den Anforderungsbreichen wird im Erwartungshorizont beschrie-
ben. Den erwarteten Teilleistungen sind Bewertungseinheiten zuzuordnen. Der Umfang der erwarteten 
Leistungen in den Anforderungsbereichen I, II und III sollte sich in der Regel etwa wie 3:5:2 verhal-
ten. 
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(4) Textvorlagen enthalten grundsätzlich Quellen, Anzahl der Wörter und ggf. Erläuterungen bei un-
gewöhnlichen oder unbekannten Begriffen sowie Zeilenzählung. 
 
(5) Diagramme und Tabellen enthalten grundsätzlich Abbildungsunterschriften bzw. Tabellenüber-
schriften und Quellen. 
 
4.3 Bewertung 
 
(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gelten dieselben Grundsätze wie für die schriftliche 
Prüfung. 
 
(2) Ein mit „sehr gut“ oder „gut“ beurteiltes Prüfungsergebnis setzt Leistungen im Anforderungs-
bereich III voraus. 
 
5. Gesamturteil der besonderen Fachprüfung im Fach Sport als zweitem und viertem  

Prüfungsfach 
 
(1) Im Fach Sport als zweitem Prüfungsfach werden die Leistungen im praktischen Teil und im 
schriftlichen Teil der Prüfung im Verhältnis 1:1 zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Es wird 
mathematisch gerundet. 
 
(2) Im Fach Sport als viertem Prüfungsfach werden die Leistungen im praktischen Teil und im münd-
lichen Teil der Prüfung im Verhältnis 2:1 zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Es wird ma-
thematisch gerundet. 
 
(3) Bei null Punkten in einem der beiden Prüfungsteile gemäß Absatz 1 oder 2 können im Gesamtur-
teil maximal drei Punkte erreicht werden, es sei denn, der Ausfall im praktischen Teil der besonderen 
Fachprüfung ist verletzungsbedingt. Bei drei Punkten oder weniger in einem der beiden Prüfungsteile 
können im Gesamturteil maximal sechs Punkte vergeben werden, es sei denn, der Ausfall im prakti-
schen Teil ist verletzungsbedingt. 
 
6. Fünfte Prüfungskomponente 
 
6.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung)  
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der AV. 
 
6.2 Besondere Lernleistung 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 23 in Verbindung mit Nummer 21 der AV. 
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Anlage 4 b – Sport/Tanz  
 
1. Allgemeines 
 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Sport/Tanz gelten die Festlegungen der Einheitlichen Prüfungsan-
forderungen in der Abiturprüfung Sport (EPA Sport)  gemäß Anlage 5 a, soweit sie nicht in dieser 
Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden.  
 
(2) Das Fach Sport/Tanz ist dezentrales Prüfungsfach. 
 
(3) Im Leistungskursfach Sport/Tanz wird eine besondere Fachprüfung durchgeführt, sie besteht aus 
einem praktischen und einem schriftlichen Teil. 
 
2. Besondere Fachprüfung im Leistungskursfach 
 
2.1 Praktischer Teil 
 
2.1.1 Aufgabenarten 
 
Der praktische Teil besteht aus zwei bis höchstens drei Teilen: einer Pflichtaufgabe Klassischer Tanz 
und einer Wahlaufgabe, bestehend aus einer bis zwei Bewegungskompositionen in Form von Etuden 
oder choreographischen Formen. 
 
2.1.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Die Aufgaben werden aus dem Bereich Klassischer Tanz (Pflichtaufgabe) sowie aus einem der von 
den Prüflingen auszuwählenden Bereichen Jazz, Modern und Tänzerische Rollengestaltung (Wahlauf-
gabe) gestellt. In besonderen Fällen kann im Prüfungsablauf die Wiederholung einzelner Elemente 
oder Übungsteile vorgesehen werden, um bei Gruppenprüfungen eine gesicherte Wertung erreichen zu 
können. 
 
(2) Beschreibung der Pflicht- und Wahlaufgabe: 
 

Bedingungen Pflichtaufgabe Wahlaufgabe  
(Bewegungskomposition) 

Inhalt Klassischer Tanz Jazz, Modern oder Tänzeri-
sche Rollengestaltung 

Gestaltungsform a) Exercice an der Stange 
b) Exercice in der Mitte 
c) Exercice Allegro (Sprünge)  
      und Drehungen  
 

Etuden oder Choreographien 

Ausführung Im Trikot Mit Requisiten und/oder Kos-
tüm 

Musikalische Be-
gleitung 

Klavier (Korrepetitor) Klavier oder Tonträger 

Aktionsform In der Gruppe Solo oder Gruppe bis zu sechs 
Beteiligte 

Dauer  Gruppe ca. 50 Minuten Einzeln: 1-5 Minuten 
Gruppe: 3-4 Minuten 

Vorbereitungszeit Vier Wochen Offen, schriftliche Skizzierung 
vier Wochen vorher 

 
(3) Die Pflichtaufgabe umfasst eine Trainingsstunde Klassischer Tanz und wird als Gruppenübung 
durchgeführt. Alle Prüflinge führen zugleich die gleichen Übungen aus. 
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(4) Die Trainingsstunde dauert maximal 50 Minuten und wird in drei Teilen ausgeführt: 
 

a) Exercice an der Stange 
b) Exercice in der Mitte 
c) Exercice Allegro (Sprünge) und Drehungen. 

 
(5)  Die in den Übungen (Kombinationen) vorkommenden Elemente werden von der Lehrkraft in Ab-
sprache mit den Prüflingen vorher festgelegt und in schriftlicher Form abgefasst. Die Wahlaufgabe 
Bewegungskomposition wird von den Prüflingen aus den Bereichen Jazz, Modern oder Tänzerische 
Rollengestaltung selbst gewählt. Die Aufgabe kann entweder eine selbst entwickelte choreographische 
Etude oder eine bereits feststehende Choreographie oder eine von der Lehrkraft für den Prüflingen 
erarbeitete Etude sein. Die Aufgabe kann als Solo oder Gruppe (maximal sechs Personen) dargeboten 
werden. 
 
(6) Die schriftliche Skizzierung des Inhaltes und der Art der Aufgabe muss vier Wochen vor der Prü-
fung vorliegen. 
 
(7) Es können Requisiten und Kostüme verwendet werden. die von den Prüflingen selbst entworfen 
und angefertigt sein müssen. 
 
2.1.3  Bewertung 
 
(1) Die Leistungen und Teilleistungen werden nach den in der Tabelle beschriebenen Kriterien bewer-
tet. Da es sich bei den Prüfungsaufgaben um künstlerische Darbietungen und Darstellungen einer 
Kunstform handelt, ist die musikalische und darstellerische Ausführung stärker zu gewichten als der 
Grad der technischen Beherrschung (Fertigkeiten, Technik). Für die Gewichtung der einzelnen Teil-
leistungen innerhalb der Gesamtbewertung gelten die in der folgenden Tabelle dargestellten Gewich-
tungsfaktoren. 
 
 
 

 
 
 
(2) Bewertungskriterien für die musikalische und darstellerische Äußerung sind der künstlerisch-
stilistische Gesamteindruck und die musikalische Bewegungsausführung. Für den künstlerisch-
stilistischen Gesamteindruck sind maßgeblich: Die Koordination der Bewegungen des Körpers im 
Raum; die musikalische Ausführung der Bewegungen; die Zeit einer Bewegung; das dem gewählten 
oder vorgegebenen Stil entsprechende Bewegungsbild sowie das Kostüm und/oder das Requisit. Die 
musikalische Bewegungsausführung wird beurteilt nach den Bewegungen in Raum und Zeit sowie 
nach dem Stil, d. h. der kunsthistorischen Epoche. Für die technische Beherrschung sind maßgeblich: 
Die Genauigkeit der Positionen der Beine und Arme; die Genauigkeit der Raumrichtungen und Epau-
lements; die Genauigkeit der Verbindungselemente und die Anzahl virtuoser Elemente. 
 
(3) Sollte der Prüfling ein Element im Ablauf ausgelassen haben, kann die Möglichkeit zur Wiederho-
lung gegeben werden.  
 

Bewertungskriterium Pflicht-
aufgabe 

Wahlaufgabe  
(Bewegungskomposition) 

Fertigkeiten, Technik 1 1 
Musikalität 2 2 
Tänzerisch- stilistische und räumliche Ausfüh-
rung 2 2 

Inhaltlich- gestalterische Umsetzung 2 2 
Kostüme, Requisiten - 1 
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(4) Die Beurteilung der Leistung erfolgt nach folgendem Schlüssel: 
 

Punkte und 
Notenstufen 

Bewertung der Leistung 

15/14/13  
sehr gut  
(1) 

ausgezeichneter künstlerischer Gesamteindruck  
ausgezeichnete Koordination der Bewegungen in Raum und Zeit nach der Musik 
ausgezeichnete stilistische Sicherheit 
technisch gute Ausführung 

12/11/10  
gut  
(2) 

guter künstlerischer Gesamteindruck 
gute Koordination der Bewegung in Raum und Zeit  
gute stilistische Sicherheit 
technisch noch gute Ausführung mit nur wenigen Mängeln 

9/ 8/ 7 
befriedigend 
(3) 

insgesamt positiver künstlerischer Gesamteindruck 
Koordination der Bewegung in Zeit und Raum verläuft nicht harmonisch 
stilistische Fehler 
technische Ausführung mit Fehlern, die aber den Gesamteindruck nicht wesent-
lich beeinträchtigen; eine Wiederholung oder Unterbrechung ist möglich 

6/ 5/ 4  
ausreichend 
(4) 

noch positiver künstlerischer Gesamteindruck, aber mit erkennbaren Bewegungs-
koordinationsstörungen 
stilistische Sicherheit in der Darstellung nur teilweise erkennbar 
Koordination der Bewegung in Raum und Zeit ist auf Grund auftauchender Fehler 
in der technischen Ausführung beeinträchtigt; zwei Wiederholungen oder Unter-
brechungen sind möglich 

3/ 2/ 1  
mangelhaft  
(5) 

künstlerischer Gesamteindruck leidet unter gestörter Bewegungskoordination in 
Raum und Zeit sowie unter technischen Mängeln, auch bei Wiederholungen 

0  
ungenügend 
(6) 

fehlerhafte Koordination und starke technische Mängel verhindern einen künstle-
rischen Gesamteindruck 

 
2.2 Schriftlicher Teil 
 
2.2.1 Aufgabenarten 
 
Für den schriftlichen Teil der besonderen Fachprüfung sind folgende strukturierte Aufgaben aus den 
Bereichen der Tanztheorie, die in den Leistungskursen behandelt wurden, zugelassen:  
 

a) Problemerörterung mit Auswertung von Material (z. B..: Text, Video, Skizze, Grafik, Abbil-
dung, Bildreihe, Tabelle u.a.). Sachverhalte und Probleme sind anhand dieser Materialien 
selbstständig darzulegen, zu analysieren und gegebenenfalls zu vergleichen. Die Materialien 
dürfen in dieser Zusammenstellung im Unterricht nicht verwendet worden sein. 

 
b) Problemerörterung ohne Material. Sachverhalte und Probleme sind selbstständig darzulegen 

und zu analysieren. Auf eine möglichst enge Beziehung zur Tanz- und Ballettpraxis ist bei der 
Aufgabenstellung zu achten. 

 
2.2.2 Aufgabenstellung 
 
(1) Der Schulaufsichtsbehörde sind jeweils zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, von denen von ihr 
einer als Prüfungsaufgabe ausgewählt wird. 
 
(2) Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten im Leistungskursfach gelten die in der Anlage 5 b aufge-
führten Bearbeitungszeiten. Eine sogenannte Einlesezeit vor Beginn der Bearbeitungszeit ist nicht 
zulässig. Die Arbeitszeit beginnt, wenn die Prüfungsaufgabe allen Prüflingen schriftlich vorliegt. 
 
(3) Die Prüfungsaufgabe besteht aus zwei jeweils in sich zusammenhängenden Aufgaben die jeweils 
ca. 50 % der Gesamtanforderung ausmachen und die Inhalte von zwei Kurshalbjahren berücksichti-
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gen. Eine der beiden Teilaufgaben kann eine Problemerörterung ohne Material sein. Die Teilaufgaben 
können thematisch miteinander verbunden werden. 
 
(4) Die zur Lösung der Aufgaben erforderlichen Hilfsmittel sind anzugeben. Beim Material ist darauf 
zu achten, dass es die gewünschten Auswertungen ermöglicht und den zu bewältigenden Umfang nicht 
überschreitet. Textverkürzungen müssen kenntlich gemacht werden; die Quelle ist anzugeben. 
 
(5) Bei der Aufgabenkonstruktion sind die Anforderungsbereiche als Hilfsmittel zu verwenden. Eine 
Aufgabe gilt als geeignet, wenn die Anforderungsbereiche etwa im Verhältnis 30: 40: 30 vertreten 
sind. Die Zuordnung der vom Prüfling zu erbringenden Teilleistungen zu den Anforderungsbereichen 
wird im Erwartungshorizont beschrieben. Der Erwartungshorizont enthält stichwortartig konkrete, auf 
die jeweilige Aufgabe bezogene inhaltliche Angaben. 
 
(6) Es sind Angaben nach dem Muster folgender tabellarischer Aufstellung erforderlich: 

 
BE in AB Erbrachte Teilleistung Aufga-

benteil Erwartete Teilleistung 
I II III BE Begutachtung 

a) ... ... ... ...   
b) ... ... ... ...   
... ... ... ... ...   

 Summe ... ... ...   
 mögliche BE ... erreichte BE: 

BE:  Bewertungseinheiten 
AB: Anforderungsbereich 
 
(7) Folgende Fertigkeiten und Fähigkeiten sollen überprüft werden: Verstehen und Darstellen des 
Inhalts der vorgelegten Texte oder Materialien bzw. Darstellen des Sachverhalts, Erfassen und Analy-
sieren des Problems, Einbringen und Verarbeiten erworbener Kenntnisse, Stellungnahme zum Prob-
lem und Entwickeln von Lösungsentwürfen und Alternativen. 
 
2.2.3  Verfahrensregeln 
 
Die vorzeitige Öffnung der Prüfungsaufgabe kann nicht beantragt werden. 
 
2.2.3 Bewertung 
 
(1) Grundlage der Bewertung und des abschließenden Gutachtens ist der zum Aufgabenvorschlag 
formulierte Erwartungshorizont. Für die Korrektur der Prüfungsarbeiten ist ein einheitlicher Korrek-
turschlüssel anzuwenden. 
 
(2) Die Bewertung der Leistungen richtet sich nach der erreichten Intensität der Bearbeitung. Im Be-
reich der Quantität von erbrachten Leistungen ist auf Umfang der Kenntnisse und Einsichten sowie 
Breite der Argumentationsbasis zu achten. Im Bereich der Qualität von erbrachten Leistungen ist zu 
achten auf Genauigkeit der Kenntnisse, Genauigkeit und Differenzierungsfähigkeit im Umgang mit 
der Fachsprache, Sorgfalt und Sicherheit bei der Anwendung fachspezifischer Methoden, begriffliche 
Klarheit und Klarheit der Gedankenführung, Differenzierungsfähigkeit zwischen Wesentlichem und 
weniger Wichtigem bei der Problemerfassung und -darstellung, sinnvoller aufgabenbezogener Aufbau 
und Stimmigkeit der Gesamtaussage. 
 
(3)  Bei der Bildung der Prüfungsnote (Note mit Tendenz) ist gemäß Nummer 20 Abs. 5 der AV zu 
verfahren. 
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3.          Mündliche Prüfung  
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung  
 
(1) Die mündliche Prüfung besteht aus dem Prüfungsvortrag und dem Prüfungsgespräch in etwa glei-
chem zeitlichen Umfang.  
 
(2) Der Prüfungsvortrag muss die Auswertung von Material zur Grundlage haben. In diesem Vortrag 
stellt der Prüfling sein Ergebnis der in der Vorbereitungszeit bearbeiteten Aufgabe in der Regel ohne 
Eingreifen der Fachprüfungskommission dar. 
 
(3) Das Prüfungsgespräch bezieht sich, an den Vortrag anknüpfend, auf größere fachliche Zusammen-
hänge und erschließt andere Sachgebiete. Es wird durch eine Aufforderung zur Erläuterung eines 
Sachverhalts oder Wirkungszusammenhanges eingeleitet. Der geforderte Gesprächscharakter verbietet 
das zusammenhanglose Abfragen von Kenntnissen bzw. einen kurzschrittigen Dialog.  
 
3.2 Bewertung 
 
(1) Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen sind die Anforderungsbereiche als Hilfs-
mittel zu nutzen. Weitere Anforderungen sind die Fähigkeit, sich klar, differenziert, strukturiert und 
verständlich unter angemessener Verwendung der Fachsprache und auf der Basis sicherer Kenntnisse 
auszudrücken, eigene sach-, themen- und problemgerechte Beiträge zu formulieren und eine begrün-
dete mündlichen Stellungnahme, Beurteilung oder Wertung abzugeben. 

 
(2) Für den selbstständigen Prüfungsvortrag gelten zusätzlich die Anforderungen, anhand von Auf-
zeichnungen frei, zusammenhängend und argumentativ überzeugend zu sprechen und in der gegebe-
nen Zeit für die gestellte Aufgabe ein Ergebnis zu erarbeiten.  

 
(3) Für das Prüfungsgespräch gelten die Anforderungen, ein sach-, themen- und problemgebundenes 
Gespräch zu führen, in einem solchen Gespräch sicher, sach-, situationsangemessen und flexibel auf 
Fragen, Impulse, Hilfen oder Gegenargumente einzugehen und zur begründeten Einordnung oder Be-
wertung des Sachverhaltes auch in diskursiver Gesprächssituation zu gelangen. 
 
4. Fünfte Prüfungskomponente 
 
Bei Gruppenprüfungen ist durch die Gestaltung des Ablaufs des Kolloquiums sicherzustellen, dass 
eine fundierte individuelle Bewertung der Prüflinge erfolgen kann. Dazu ist die Länge der Prüfung 
geeignet zu staffeln und jedem Prüfling die Gelegenheit zu geben, seine Kompetenzen unter Beweis 
zu stellen bzw. seinen Beitrag an der besonderen Lernleistung darzulegen. 
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 22 in Verbindung mit Nummer 21 der AV. 
  
4.2 Besondere Lernleistung 

 
Die besondere Lernleistung als kursbezogene Arbeit ist wie in der Abschlussarbeit eines zweisemest-
rigen Seminarkurses in der Regel eine schriftliche Ausarbeitung. Sie berücksichtigt wissenschaftspro-
pädeutische Arbeitsweisen und umfasst eine fachübergreifende Ausrichtung. Im Rahmen der Beantra-
gung der besonderen Lernleistung müssen im Fall von Partner- oder Gruppenprüfungen neben der 
Grobstruktur und der Nennung des Themas auch die jeweiligen Anteile der einzelnen Prüflinge an der 
Aufgabenerarbeitung benannt werden. 
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Anlage 5 a 
 
 
Verzeichnis der einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) 
 

Lfd. 
Nr. 

 

Fachbezeichnung lt. EPA Nr. des  
KMK-
Beschlusses 

Datum des Beschlusses 

1 Bildende Kunst 196.2 1.12.1989 i.d.F. vom 10.2.2005 
2 Biologie 196.3 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
3 Chemie 196.4 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
4 Chinesisch 196.36 14.4.1998 
5 Darstellendes Spiel 196.42 16.11.2006 1) 

6 Deutsch 196.6 1.12.1989  i.d.F. vom 24.5.2002 
7 Englisch 196.7 1.12.1989 i.d.F. vom 24.5.2002 
8 Ernährung 196.9 16.11.2006 1) 
9 Erziehungswissenschaft 196.20 16.11.2006 1) 

10 Erziehungswissenschaften 196.43 16.11.2006 1) 
11 Französisch 196.11 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
12 Geografie 196.12 1.12.1989 i.d.F. vom 10.2.2005 
13 Geschichte 196.13 1.12.1989 i.d.F. vom 10.2.2005 
14 Griechisch (Altgriechisch) 196.14 1.12.1989 i.d.F. vom 10.2.2005 
15 Informatik 196.15 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
16 Italienisch 196.16 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
17 Japanisch 196.38 31.3.1999 
18 Latein 196.17 1.12.1989 i.d.F. vom 10.2.2005 
19 Mathematik 196.18 1.12.1989 i.d.F. vom 24.5.2002 
20 Musik 196.19 1.12.1989 i.d.F. vom 17.11.2005 
21 Philosophie 196.21 16.11.2006 1) 
22 Physik 196.22 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
23 Polnisch 196.34 15.10.1993  i.d.F. vom 10.2.2005 
24 Psychologie 196.23 16.11.2006 1) 
25 Recht 196.24 16.11.2006 1) 
26 Russisch 196.27 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
27 Sozialkunde/Politik 196.28 1.12.1989 i.d.F. vom 17.11.2005 
28 Soziologie 196.29 1.12.1989 
29 Spanisch 196.30 1.12.1989 i.d.F. vom 5.2.2004 
30 Sport 196.31 1.12.1989 i.d.F. vom 10.2.2005 
31 Technik 196.32 16.11.2006 1) 
32 Türkisch 196.35 13.10.1995 i.d.F. vom 5.2.2004 
33 Wirtschaft 196.33 16.11.2006 1) 

 
1) Die EPA ist erstmals in der Abiturprüfung 2008 zugrunde zu legen. 
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Anlage 5 b 
 
 
Übersicht über die Dauer der schriftlichen Abiturarbeiten 
 

Lfd. 
Nr. 

 

Prüfungsfach Leistungskursfach 
(ggf. einschl. Auswahlzeit) 

Grundkursfach 
(ggf. einschl. Auswahlzeit) 

1 Altgriechisch 270 Min. 210 Min. 
2 Bildende Kunst 270 Min. 180 Min. 
3 Biologie 240 Min. 180 Min. 
4 Chemie 240 Min. 180 Min. 
5 Chinesisch 270 Min. 210 Min. 
6 Darstellendes Spiel - - 
7 Deutsch 270 Min. 210 Min. 
8 Englisch 270 Min. 210 Min. 
9 Ernährungslehre 240 Min. - 

10 Französisch 270 Min. 210 Min. 
11 Geografie 240 Min. 180 Min. 
12 Geschichte 240 Min. 180 Min. 
13 Griechisch  270 Min. 210 Min. 
14 Informatik 240 Min. 180 Min. 
15 Italienisch 270 Min. 210 Min. 
16 Japanisch 270 Min. 210 Min. 
17 Latein 270 Min. 210 Min. 
18 Mathematik 270 Min. 210 Min. 
19 Musik Aufgabenarten 2.1.1 / 2.1.2:

270 Min.  
mit Zusatzaufgabe: 

300 Min. 
Aufgabenart 2.1.3: 

300 Min. 

Aufgabenarten 2.1.1 / 2.1.2:
210 Min. 

 
 

Aufgabenart 2.1.3: 
240 Min. 

20 Pädagogik 240 Min. 180 Min. 
21 Philosophie 240 Min. 180 Min. 
22 Physik 240 Min. 180 Min. 
23 Politikwissenschaft 240 Min. 180 Min. 
24 Polnisch 270 Min. 210 Min. 
25 Portugiesisch 270 Min. 210 Min. 
26 Psychologie 240 Min. 180 Min. 
27 Rechnungswesen - 180 Min. 
28 Recht -  180 Min. 
29 Russisch 270 Min. 210 Min. 
30 Sozialwissenschaften 240 Min. 180 Min. 
31 Soziologie 240 Min. 180 Min. 
32 Spanisch 270 Min. 210 Min. 
33 Sport (2. Prüfungsfach) 240 Min. - 
34 Sport/Tanz 240 Min. - 
35 Technik 240 Min.  - 
36 Türkisch 270 Min. 210 Min. 
37 Wirtschaftswissenschaft 240 Min. 180 Min. 

 
 
 
 
 
 



Anlage 6 a 
Tabelle der Wahlmöglichkeiten an Gymnasien und Gesamtschulen 

 

Prüfungsfächer 
Fünfte        

Prüfungs-
komponente 

weitere Pflichtgrundkurse 

alternativ soweit nicht schon in den Spalten 1 bis 5 bzw. 12 gewählt 
          Leistungskurs-

fächer 
weitere           

Prüfungsfächer mündl. 
Prüfg. BLL De KF Fs Ge / 

Pw Ma NW Ph / 
Ch Sp 

Zeile     
Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                

1  Fs De 2. AF Ma - 2 - 2 - 4 2 4 
2  Fs De 2. AF NW - 2 - 2 4 - 2 4 
3  Fs De 2. AF In - 2 - 2 4 4 2 4 
4  Fs Fs 2. AF Ma 4 2 - 2 - 4 2 4 
5  Fs Fs 2. AF NW 4 2 - 2 4 - 2 4 
6  Fs Fs 2. AF In 4 2 - 2 4 4 2 4 
7  Fs Mu/Ku 2. AF Ma 4 - - 2 - 4 2 4 
8  Fs Mu/Ku 2. AF NW 4 - - 2 4 - 2 4 
9  Fs Mu/Ku 2. AF In 4 - - 2 4 4 2 4 

10  Fs 2. AF Ma bel. 4 2 - 2 - 4 2 4 
11  Fs 2. AF NW bel. 4 2 - 2 4 - 2 4 
12  Fs 2. AF In bel. 4 2 - 2 4 4 2 4 
13  Fs Ma 2. AF bel. 4 2 - 2 - 4 2 4 
14  Fs NW 2. AF bel. 4 2 - 2 4 - 2 4 
15  Fs In 2. AF bel. 4 2 - 2 4 4 2 4 
16  Fs Sp 2. AF Ma 4 2 - 2 - 4 2 - 
17  Fs Sp 2. AF NW 4 2 - 2 4 - 2 - 
18  Fs Sp 2. AF In 4 2 - 2 4 4 2 - 
19  Ma De 2. AF bel. - 2 4 2 - 4 2 4 
20  Ma Mu/Ku 2. AF De - - 4 2 - 4 2 4 
21  Ma Mu/Ku 2. AF Fs 4 - - 2 - 4 2 4 
22  Ma 2. AF De bel. - 2 4 2 - 4 2 4 
23  Ma 2. AF Fs bel. 4 2 - 2 - 4 2 4 
24  Ma 2. AF Mu/Ku De - - 4 2 - 4 2 4 
25  Ma 2. AF Mu/Ku Fs 4 - - 2 - 4 2 4 
26  Ma NW 2. AF De - 2 4 2 - - 2 4 
27  Ma NW 2. AF Fs 4 2 - 2 - - 2 4 
28  Ma In 2. AF De - 2 4 2 - 4 2 4 
29  Ma In 2. AF Fs 4 2 - 2 - 4 2 4 
30  Ma Sp 2. AF De - 2 4 2 - 4 2 - 
31  Ma Sp 2. AF Fs 4 2 - 2 - 4 2 - 
32  NW De 2. AF bel. - 2 4 2 4 - 2 4 
33  NW Mu/Ku De 2. AF - - 4 2 4 - 2 4 
34  NW Mu/Ku Fs 2. AF 4 - - 2 4 - 2 4 
35  NW 2. AF De bel. - 2 4 2 4 - 2 4 
36  NW 2. AF Fs bel. 4 2 - 2 4 - 2 4 
37  NW NW De 2. AF - 2 4 2 4 - - 4 
38  NW NW Fs 2. AF 4 2 - 2 4 - - 4 
39  NW In De 2. AF - 2 4 2 4 - 2 4 
40  NW In Fs 2. AF 4 2 - 2 4 - 2 4 
41  NW Sp De 2. AF - 2 4 2 4 - 2 - 
42  NW Sp Fs 2. AF 4 2 - 2 4 - 2 - 
43  De Mu/Ku 2. AF Ma - - 4 2 - 4 2 4 
44  De 2. AF Fs NW - 2 - 2 4 - 2 4 
45  De 2. AF Fs In - 2 - 2 4 4 2 4 
46  De 2. AF Ma bel. - 2 4 2 - 4 2 4 
47  De In 2. AF Fs - 2 - 2 4 4 2 4 
48  De In 2. AF Ma - 2 4 2 - 4 2 4 
49  De Sp 2. AF Ma 

w
ei

te
re

s F
ac

h 

be
lie

bi
ge

s i
n 

de
r g

ym
na

si
al

en
 O

be
rs

tu
fe

 u
nt

er
ric

ht
et

es
 R

ef
er

en
zf

ac
h 

- 2 4 2 - 4 2 - 
                

Hinweise: 
1. Die Prüfungsfächer drei und vier können gegeneinander getauscht werden.  

Dabei gelten jedoch folgende Einschränkungen: 
• Sport und eine in der Oberstufe begonnene Fremdsprache können nicht drittes Prüfungsfach sein. 
• Bei den Kombinationen der Zeilen 33, 37, 39 und 41 muss Deutsch, bei denen der Zeilen 34, 38, 40 und 42 

muss die Fremdsprache drittes Prüfungsfach sein. 
• Bei den Kombinationen der Zeilen 35 und 36 sind das dritte und vierte Prüfungsfach nur austauschbar, wenn 

beide Fächer aus der Fächergruppe Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik gewählt werden. 
2. Die Zeilen 16 bis 18, 30, 31, 41, 42 und 49 sind nur wählbar, wenn Sport Pflicht-Leistungskursfach ist. 

 



 
Abkürzungen und Erläuterungen:  
 
De Deutsch 
 
Fs Fremdsprache  
 

Eine Fremdsprache, die erst in der Oberstufe begonnen wurde, darf nur zum 4. Prüfungsfach gewählt werden. 
Die Verpflichtungen nach Spalte 9 sind durch vier Kurse einer durchgängig belegten Fremdsprache zu erfüllen, 
die in die Gesamtqualifikation einzubringen sind. In der Regel ist dies eine fortgesetzte, d. h. eine spätestens ab 
Jahrgangsstufe 9 besuchte Fremdsprache. Bei den Kombinationen der Zeilen 34, 36, 38 und 42 darf nur eine spä-
testens in Jahrgangsstufe 9 begonnene Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt werden.; bei der Kombination 
der Zeile 36 gilt dies dann nicht, wenn Deutsch oder Mathematik zum 3. Prüfungsfach gewählt werden. 

 
Schülerinnen und Schüler, die eine zweite Fremdsprache durchgängig von Jahrgangsstufe 7 bis 10 besucht ha-
ben, die Verpflichtungen gemäß Spalte 9 aber mit einer erst in der Oberstufe begonnenen Fremdsprache erfüllen 
wollen, müssen in jedem Kurshalbjahr einen Pflichtkurs in der neu begonnenen Fremdsprache und zusätzlich 
mindestens im 1. und 2. Kurshalbjahr einen Grundkurs in einer fortgesetzten Fremdsprache belegen. In die Ge-
samtqualifikation sind dann mindestens die Kurse in der fortgesetzten Fremdsprache aus dem 1. und 2. Kurs-
halbjahr und die Kurse der anderen Fremdsprache aus dem 3. und 4. Kurshalbjahr einzubringen. 

 
Für Schülerinnen und Schüler, die ihre zweite Fremdsprache erst in Jahrgangsstufe 9 begonnen haben, gilt Ent-
sprechendes, jedoch muss die im 1. und 2. Kurshalbjahr zu belegende fortgesetzte Fremdsprache die in Jahr-
gangsstufe 9 begonnene sein.  

 
Mu/Ku Musik oder Bildende Kunst  

 
Zur Erfüllung der Verpflichtung nicht aber als Prüfungsfach kann auch das Fach Darstellendes Spiel gewählt 
werden. Die Verpflichtung entfällt für Schülerinnen und Schüler, die in der Oberstufe die zweite Fremdsprache 
beginnen müssen. 

 
KF künstlerisches Fach Musik oder Bildende Kunst oder Darstellendes Spiel 
 
2. AF Zweites Aufgabenfeld  
 
 Mindestens eines der Fächer Politikwissenschaft, Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften, Psychologie, 

Philosophie oder Wirtschaftslehre ist Prüfungsfach.  Bei der Wahl von Fächern des zweiten Aufgabenfeldes ist 
zu beachten, dass aus diesem höchstens zehn Kurse in die Gesamtqualifikation eingebracht werden dürfen. 

 
Ge/Pw Geschichte oder Politikwissenschaft 
 
 Bei der Wahl von Geschichte zum Prüfungsfach sind zusätzlich zwei Pflichtkurse Politikwissenschaft, bei der 

Wahl eines anderen Faches des zweiten Aufgabenfeldes zusätzlich zwei Pflichtkurse Geschichte zu belegen. 
 
Ma Mathematik 
 
NW Naturwissenschaft Physik oder Chemie oder Biologie 
 
Ph/Ch Physik oder Chemie  
 
 Nur im 1. und 2. oder im 3. und 4. Kurshalbjahr zu belegen, wenn in den vorangehenden Spalten als einzige 

Naturwissenschaft Biologie gewählt wurde. 
 
In Informatik 
 
Sp Sport  
 
bel. beliebiges weiteres Fach 

 



                        Anlage 6 b 1 
 

  Tabelle der Wahlmöglichkeiten an beruflichen Gymnasien im Berufsfeld I (Wirtschaft und Verwaltung) 
 

Zeile Prüfungsfächer   Weitere Pflichtgrundkurse
Nr.      

Fünfte Prüfungs-
komponente   Nur für Schüler/innen mit           

       alternativ   2. Fs ab 2. Fs ab 2. Fs ab           
      7. Klasse 9. Klasse Oberstufe           

  
Leistungs- 

kursfächer 
weitere 

Prüfungsfächer 
mündl. 
Prüfg. BLL De Fs 1. Fs 2. Fs 1. Fs 2. Fs Ge4)    RW Ma NW Sp

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1    Fs WW Ma bel. 4           - - 21) - 4 2 2 - 4 4
2    Fs WW NW bel. 4           - - 21) - 4 2 2 4 - 4
3    Fs WW In bel. 4           - - 21) - 4 2 2 4 4 4
4   Ma WW De bel. -       4 4/- 2/4 2 4 2 2 - 4 4
5   Ma WW Fs bel. 4           - - 21) 22) 43) 2 2 - 4 4
6  Ma WW Mu/Ku De -      4 4/- 2/4 2 4 22 - 4 4
7  Ma WW Mu/Ku Fs 4           - - 21) 22) 43) 2 2 - 4 4
8             NW WW De || bel. - 4 4/2 2/4 2 4 2 2 4 - 4
9              NW WW Fs || bel. 4 - - 21) 22) 4 2 2 4 - 4

10    De WW Fs Ma -           - - 21) 22) 43) 2 2 - 4 4
11    De WW Fs NW -           - - 21) 22) 43) 2 2 4 - 4
12    De WW Fs In -           - - 21) 22) 43) 2 2 4 4 4
13    De WW Ma bel.
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-       4 4/2 2/4 2 4 2 2 - 4 4
 

Anmerkungen: 

WW:   Wirtschaftswissenschaft 
1)  Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die zweite Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
2)  Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die erste Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
3)  Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die zweite Fremdsprache zum 4. Prüfungsfach gewählt wird. 
4)  In Geschichte sind die Grundkurse 3 und 4 zu belegen. 

 



Anlage 6 b 2 
    Tabelle der Wahlmöglichkeiten an beruflichen Gymnasien in den Berufsfeldern II (Metalltechnik), III (Elektrotechnik) und IV (Bautechnik) 

  Zeile Prüfungsfächer Weitere Pflichtgrundkurse 
          

Fünfte Prüfungs- 
komponente   Nur für Schüler/innen mit         

          alternativ    2. Fs ab 2. Fs ab 2. Fs ab         
       7. Klasse 9. Klasse Oberstufe         
  

Leistungs-
kursfächer

weitere 
Prüfungsfächer 

mündl. 
Prüfg. BLL De Fs 1. Fs 2. Fs 1. Fs 2. Fs Ma Ph/Ch PW/Ge4) Sp WW 5) 

                    1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1    Fs T PW/Ge Ù De           - - - -21) 4 4 4 2 4 2
2    Fs T PW/Ge Ù Fs           4 - - -21) 43) 4 4 2 4 2
3    Fs T PW/Ge Ù Mu/Ku            4 - - 21) - 4 4 4 2 4 2
4    Fs T PW/Ge Ù Ma            4 - - 21) - 4 - 4 2 4 2
5    Fs T PW/Ge Ù Ph/Ch            4 - - 21) - 4 4 - 2 4 2

66)    Fs T PW/Ge Ù In           4 - - -21) 4 4 4 2 4 2
7                Fs T PW/Ge || Sp 4 - - 21) - 4 4 4 2 - 2
8    Ma T PW/Ge Ù De      - 4 2/44/- 2 4 - 4 2 24
9    Ma T PW/Ge Ù Fs           4 - - 22)21) 43) - 4 2 4 2

10               Ph T De || PW/Ge - 4 4/- 2/4 2 4 4 - 2 4 2
11                Ph T Fs || PW/Ge 4 - - 21) 22) 4 4 - 2 4 2
12                Ch T De || PW/Ge - 4 4/- 2/4 2 4 4 - 2 4 2
13                Ch T Fs || PW/Ge 4 - - 21) 22) 4 4 - 2 4 2
14    De T Fs Ù PW/Ge            - - - 21) 22) 43) 4 4 2 4 2
15    De T Ma Ù PW/Ge 
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-            4 4/- 2/4 2 4 - 4 2 4 2
Anmerkungen: 
T: Technik     (je nach OSZ mit dem Schwerpunkt Metall- und Elektrotechnik, Elektrotechnik, Technische Informatik, Medientechnik und Bautechnik.) 
1)  Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die zweite Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird.   
2)  Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die erste Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
3)  Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die zweite Fremdsprache zum 4. Prüfungsfach gewählt wird. 
4)  I n Abhängigkeit vom 3. und 4. Prüfungsfach  müssen zwei Grundkurse PW oder zwei  in Geschichte (Grundkurse 3 und 4) zusätzlich belegt werden. 
5)  Die Verpflichtung, zwei Grundkurse Wirtschaftswissenschaft (WW) zu wählen, besteht  nur im Berufsfeld Metalltechnik und am OSZ Informations- und Medizintechnik. 
6)  Wird im Berufsfeld Elektrotechnik der Schwerpunkt Technische Informatik gewählt, kann Zeile 6 (Informatik als 3. oder 4. Prüfungsfach) nicht gewählt werden. 



Anlage 6 b 3 
 
  Tabelle der Wahlmöglichkeiten an beruflichen Gymnasien im Berufsfeld VII (Chemie, Physik, Biologie) 
 
Zeile Prüfungsfächer Weitere Pflichtgrundkurse  
Nr.          

Fünfte Prüfungs-
komponente   Nur für Schüler/innen mit         

          alternativ   2. Fs ab 2. Fs ab 2. Fs ab     PT   
     7. Klasse 9. Klasse Oberstufe     CT   
  

Leistungs- 
kursfächer 

weitere 
Prüfungsfächer 

mündl. 
Prüfg. BLL De Fs 1. Fs 2. Fs 1. Fs 2. Fs PW/Ge4)   Ma BT Sp

  1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1   NW De PW/Ge   bel. - 4 4/- 2 2 4 2 4 4 4 
2               NW Fs PW/Ge  bel. 4 - - 2 1) - 4 2 4 4 4
3              NW GE/Ek/Phil De || bel. - 4 4/- 2 2 4 25) 4 4 4
4              NW GE/Ek/Phil Fs || bel. 4 - - 2 1) 22) 4 25) 4 4 4
5              NW Ma De  PW/Ge - 4 4/- 2 2 4 2 - 4 4
6                NW Ma Fs  PW/Ge 4 - - 2 1) 22) 43) 2 - 4 4
7                NW NW De || PW/Ge - 4 4/- 2 2 4 2 4 6 4
8                NW NW Fs || PW/Ge 4 - - 2 1) 22) 4 2 4 6 4
9 NW              In De || PW/Ge - 4 4/- 2 2 4 2 4 4 4

10 NW In             Fs || PW/Ge 
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4 - - 21) 22) 4 2 4 4 4
 

 Anmerkungen: 
 1) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die 2. Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
 2) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die 1. Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
 3) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die 2. Fremdsprache zum 4. Prüfungsfach gewählt wird. 
 4) In Abhängigkeit vom 3. und 4. Prüfungsfach müssen 2 Grundkurse PW oder 2 in Geschichte (Grundkurse 3 und 4) zusätzlich belegt werden. 
 5) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn Geschichte zum 2. Prüfungsfach gewählt wird. 

 



Anlage 6 b 4  
    Tabelle der Wahlmöglichkeiten an beruflichen Gymnasien im Berufsfeld XII (Ernährung und Hauswirtschaft) 

  Zeile Prüfungsfächer Weitere Pflichtgrundkurse 
Nr.    

Fünfte Prüfungs-
komponente   Nur für Schüler/innen mit           

    alternativ    2. Fs ab 2. Fs ab 2. Fs ab           
      7. Klasse 9. Klasse Oberstufe           

  
Leistungs-

kursfächer
weitere 

Prüfungsfächer 
mündl. 
Prüfg. BLL De Fs 1. Fs 2. Fs 1. Fs 2. Fs Ma Ph/Ch PW/Ge4)  Sp WW

  1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1   Fs EL PW/Ge Ù De           - - - 21) - 4 4 4 2 4 2
2   Fs EL PW/Ge Ù Fs           4 - - 21) - 43) 4 4 2 4 2
3    Fs EL PW/Ge Ù Mu/Ku           4 - - 21) - 4 4 4 2 4 2
4   Fs EL PW/Ge Ù Ma           4 - - 21) - 4 - 4 2 4 2
5   Fs EL PW/Ge Ù Ph/Bi/Ch          4 - - 21) - 4 4 - 2 4 2
6   Fs EL PW/Ge Ù In           4 - - 21) - 4 4 4 2 4 2
7               Fs EL PW/Ge || Sp 4 - - 21) - 4 4 4 2 - 2
8    Ma EL PW/Ge Ù De      - 4 4/- 22/4 4 - 4 2 24
9    Ma EL PW/Ge Ù Fs           4 - - 21) 22) 43) - 4 2 4 2

10    Ma EL PW/Ge Ù Mu/Ku         4 4 4/- 2/4 2 4 -  2 4 2
11            Ph EL De || PW/Ge - 4 4/- 2/4 2 4 4 - 2 4 2
12               Ph EL Fs || PW/Ge 4 - - 21) 22) 4 4 - 2 4 2
13             Bi EL De || PW/Ge - 4 4/- 2/4 2 4 4 - 2 4 2
14               Bi EL Fs || PW/Ge 4 - - 21) 2 4 4 - 2 4 2
15             Ch EL De || PW/Ge - 4 4/- 2/4 2 4 4 - 2 4 2
16               Ch EL Fs || PW/Ge 4 - - 21) 22) 4 4 - 2 4 2
17    De EL Fs Ù PW/Ge          - - - 21) 22) 43) 4 4 2 4 2
18    De EL Ma Ù PW/Ge 
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-       4 4/- 2/4 2 4 - 4 2 4 2
 Anmerkungen:   EL:   Ernährungslehre           WW: Wirtschaftswissenschaft 
 1) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die 2. Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
 2) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die 1. Fremdsprache zum Prüfungsfach gewählt wird. 
 3) Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn die 2. Fremdsprache zum 4. Prüfungsfach gewählt wird. 
 4) In Abhängigkeit vom 3. und 4. Prüfungsfach müssen 2 Grundkurse PW oder 2 in Geschichte (Grundkurse 3 und 4) belegt werden. 



Anlage 6 c 1  
                                          Tabelle der Wahlmöglichkeiten am Berlin-Kolleg 

 

Zeile 
Prüfungsfächer 

 

Fünfte  
Prüfungs-

komponente  
freiwillig 

Weitere Pflichtgrundkurse 3 

 
              
  

Leistungs- 
kursfächer 1

weitere 
Prüfungsfächer 2

mündl.
Prüfg.

  
BLL De Fs 4  PW  Ge 5  2.AF Ma  NW 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Fs  De 2.AF   3.AF - - 4   2 4 2 
2 Fs Fs 2.AF   3.AF 4 - 4   2 4 2 
3 Fs Mu/Ku 2.AF   3.AF 4 - 4   2 4 2 
4 Fs PW 3.AF   bel. 4 - - 2 - 4 2 
5 Fs 2.AF 3.AF   bel. 4 - 4   - 4 2 
6 Fs Ma 2.AF   bel. 4 - 4   2 - 2 
7 Fs NW 2.AF   bel. 4 - 4   2 4 - 
8 Fs In 2.AF   bel. 4 - 4   2 4 2 
9 Ma De 2.AF   bel. - 4 4   2 - 2 

10 Ma Mu/Ku 2.AF   De/Fs 4 4 4   2 - 2 
11 Ma PW De/Fs   bel. 4 4 - 2 - - 2 
12 Ma 2.AF De/Fs   bel. 4 4 4   - - 2 
13 Ma NW De/Fs  2.AF 4 4 4   2 - - 
14 Ma In De/Fs  2.AF 4 4 4   2 - 2 
15 NW De 2.AF   bel. - 4 4   2 4 - 
16 NW Mu/Ku De/Fs   2.AF 4 4 4   2 4 - 
17 NW PW De/Fs   bel. 4 4 - 2 - 4 - 
18 NW 2.AF De/Fs   bel. 4 4 4   - 4 - 
19 NW NW De/Fs   2.AF 4 4 4   2 4 - 
20 NW In De/Fs   2.AF 4 4 4   2 4 - 
21 De Mu/Ku 2.AF   Ma - 4 4   2 - 2 
22 De 2.AF Fs   3.AF - - 4   - 4 2 
23 De 2.AF Ma   bel. - 4 4   - - 2 
24 De PW Fs   3.AF - - - 2 2 4 2 
25 De PW Ma   bel. - 4 - 2 2 - 2 
26 De In 2.AF    Fs/Ma 
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Anmerkungen: 
 

1)    In jedem der beiden Leistungskursfächer sind mindestens die vier vorgeschriebenen Leistungskurse zu 
belegen und in die Gesamtqualifikation einzubringen. 

2)    Im 3. und 4. Prüfungsfach sind jeweils mindestens die vier vorgeschriebenen Grundkurse zu belegen und in 
die Gesamtqualifikation einzubringen. Die Angaben für das 3. Prüfungsfach können getauscht werden. In 
den Kombinationen 16 bis 20 entfällt im Hinblick auf die zentralen Prüfungen die Tauschmöglichkeit des 3. 
und 4. Prüfungsfaches. 

3)  In jedem der Fächer ist mindestens die hier vorgeschriebene Zahl von Grundkursen zu belegen und in die 
Gesamtqualifikation einzubringen. Die Pflichtgrundkurse für das 3. und 4. Prüfungsfach treten hinzu, auch 
wenn sie in den Spalten 7 bis 13 nicht aufgeführt sind. Es ist zu beachten, dass die in der Tabelle enthaltenen 
Grundkurse für die Einhaltung der Mindesteinbringungsverpflichtung nicht ausreichen. Es müssen 
Grundkurse weiterer Fächer besucht werden. 

4)    Nur „gewählte Fremdsprache“. Grundkurse, die zur Erfüllung einer Fremdsprachenauflage noch besucht 
werden müssen, sind in dieser Tabelle nicht enthalten. 

5) Wird ein Fach des 2. Aufgabenfeldes dreistündig angeboten, müssen zusätzlich zwei Kurse Geschichte (ge 
3/4) besucht werden. 

 
 



 
 
Abkürzungen: 

 
De Deutsch 
Fs Fremdsprachen (nur soweit „gewählte“ Fremdsprache und ggf. als Leistungskurs zulässig) 
PW Politikwissenschaft 
Ge Geschichte 
Mu Musik 
Ku Bildende Kunst 
Ma Mathematik 
NW eines der Fächer Physik, Chemie, Biologie 
bel. beliebiges am Kolleg angebotenes Fach 
1.AF ein Fach des sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeldes 
2.AF je nach Angebot der Einrichtung eines der Fächer 

Geschichte, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Philosophie 
3.AF ein Fach des mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes 
/ eines der genannten Fächer nach Wahl 
 
 



Anlage 6 c 2 
Tabelle der Wahlmöglichkeiten an den Volkshochschul-Kollegs 

 

Zeile 
Prüfungsfächer 

 

Fünfte Prüfungs-
komponente 

freiwillig 
Weitere Pflichtgrundkurse 3 

 
              
  

Leistungs- 
kursfächer 1 

weitere 
Prüfungsfächer 2 

mündl.
Prüfg. 

  
BLL De Fs 4  PW   Ge 5  2.AF Ma  NW

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Fs  De 2.AF   3.AF 4 - 4   2 4 2 
2 Fs Fs 2.AF   3.AF 4 - 4   2 4 2 
3 Fs Mu/Ku 2.AF   3.AF 4 - 4   2 4 2 
4 Fs PW 3.AF   bel. 4 - -   - 4 2 
5 Fs 2.AF 3.AF   1.AF/PW/3.AF 4 - 4   - 4 2 
6 Fs Phil 3.AF   1.AF/PW/3.AF 4 - 4 2   4 2 
7 Fs Ma PW   bel. 4 - -   2 - 2 
8 Fs Ma 2.AF   1.AF/PW/3.AF 4 - 4     - 2 
9 Fs NW PW   bel. 4 - -   2 4 - 

10 Fs NW 2.AF   1.AF/PW/3.AF 4 - 4     4 - 
11 Fs In PW   bel. 4 - -   2 4 2 
12 Fs In 2.AF   1.AF/PW/3.AF - - 4     4 2 
13 Ma De PW   bel. - 4 -   2 - 2 
14 Ma De 2.AF   1.AF/PW/3.AF 4 4 4     - 2 
15 Ma Mu/Ku De/Fs   2.AF 4 4 4   2 - 2 
16 Ma 2.AF De/Fs   bel. 4 4 4   - - 2 
17 Ma Phil De/Fs   1.AF/PW/3.AF 4 4 4 2   - 2 
18 Ma NW De/Fs   2.AF 4 4 4   2 - - 
19 Ma In De/Fs   2.AF - 4 4   2 - 2 
20 NW De PW   bel. - 4 -   2 4 - 
21 NW De 2.AF   1.AF/PW/3.AF 4 4 4     4 - 
22 NW Mu/Ku 2.AF   De/Fs 4 4 4   2 4 - 
23 NW PW De/Fs   bel. 4 4 -   - 4 - 
24 NW 2.AF De/Fs   1.AF/PW/3.AF 4 - 4   - 4 - 
25 NW NW De/Fs   2.AF 4 4 4   2 4 - 
26 NW In De/Fs   2.AF - 4 4   2 4 - 
27 De Mu/Ku  2.AF   Ma - 4 4   2 - 2 
28 De 2.AF 3.AF   Fs - - 4   - 4 2 
29 De Phil Fs   3.AF - - 4 2 - 4 2 
30 De Phil Ma   1.AF/3.AF - 4 4 2 2 - 2 
31 De PW Ma   bel. - 4 -   2 - 2 
32 De 2.AF Ma   1.AF/PW/3.AF - 4 4     - 2 
33 De In 2.AF     Fs/Ma 
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Anmerkungen: 
 
1)    In jedem der beiden Leistungskursfächer sind mindestens die vier vorgeschriebenen Leistungskurse zu 

belegen und in die Gesamtqualifikation einzubringen. 
2)    Im 3. und 4. Prüfungsfach sind jeweils mindestens die vier vorgeschriebenen Grundkurse zu belegen und in 

die Gesamtqualifikation einzubringen. Die Angaben für das 3. Prüfungsfach können getauscht werden. 
3)  In jedem der Fächer ist mindestens die hier vorgeschriebene Zahl von Grundkursen zu belegen und in die 

Gesamtqualifikation einzubringen. Die Pflichtgrundkurse für das 3. und 4. Prüfungsfach treten hinzu, auch 
wenn sie in den Spalten 7 bis 13 nicht aufgeführt sind. Es ist zu beachten, dass die in der Tabelle enthaltenen 
Grundkurse für die Einhaltung der Mindesteinbringungsverpflichtung nicht ausreichen. Es müssen 
Grundkurse weiterer Fächer besucht werden. 



4)    Nur „gewählte Fremdsprache“. Grundkurse, die zur Erfüllung einer Fremdsprachenauflage noch besucht 
werden müssen, sind in dieser Tabelle nicht enthalten. 

5) Wird ein Fach des 2. Aufgabenfeldes dreistündig angeboten, müssen zusätzlich zwei Kurse Geschichte (ge 
3/4) besucht werden. 

 
Abkürzungen: 
 
De Deutsch 
Fs Fremdsprachen (nur soweit „gewählte“ Fremdsprache und ggf. als Leistungskurs zulässig) 
PW Politikwissenschaft 
Ge Geschichte 
Mu Musik 
Ku Bildende Kunst 
Ma Mathematik 
NW eines der Fächer Physik, Chemie, Biologie 
bel. beliebiges am Kolleg angebotenes Fach 
1.AF ein Fach des sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeldes 
2.AF je nach Angebot der Einrichtung eines der Fächer 
 Geschichte, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Philosophie 
3.AF ein Fach des mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes 
/ eines der genannten Fächer nach Wahl 
 



       Anlage 6 c 3 
                                               Tabelle der Wahlmöglichkeiten an Abendgymnasien 
 

Zeile 
 
 

Prüfungsfächer 1 

 
 

Fünfte  
Prüfungs- 

komponente 
freiwillig 

Weitere Fächer 2 

 
  

    
  

Leistungs- 
kursfächer 

weitere 
Prüfungsfächer 

mündl.
Prüfg.

  
BLL 5.Fach 6.Fach 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Fs³  De Ma NW PW bel. 
2 Fs³  De Ma PW/Ge NW bel. 
3 Fs³ De Ma Fs³ PW NW 
4 Fs³  De NW PW/Ge Ma - 
5 Fs³  Ma De NW PW bel. 
6 Fs³ Ma De PW/Ge NW bel. 
7 Fs³  Ma De Fs³ NW PW 
8 Fs³ Ma NW PW/Ge De - 
9 Fs³ NW De Ma PW bel. 

10 Fs³ NW De PW/Ge Ma - 
11 Fs³ NW Ma PW/Ge De - 
12 Fs³ 2.AF De NW Ma - 
13 Fs³ 2.AF Ma NW De - 
14 Fs³ 2.AF De Ma NW bel. 
15 Fs³ Fs³ De Ma NW PW 
16 Ma De Fs³ NW PW bel. 
17 Ma De Fs³ PW/Ge NW bel. 
18 Ma De Fs³ Fs³ NW PW 
19 Ma De NW PW/Ge Fs³ - 
20 Ma NW  Fs³ De PW bel. 
21 Ma NW Fs³ PW/Ge De - 
22 Ma NW De PW/Ge Fs³ - 
23 Ma 2.AF Fs³ NW De - 
24 Ma 2.AF De NW Fs³ - 
25 Ma 2.AF Fs³ De NW bel. 
26 NW De Fs³ Ma PW bel. 
27 NW De Fs³ PW/Ge Ma - 
28 NW De Ma PW/Ge Fs³ - 
29 NW 2.AF Fs³ De Ma - 
30 NW 2.AF Fs³ Ma De - 
31 NW 2.AF De Ma Fs³ - 
32 De 2.AF Fs³ NW Ma - 
33 De 2.AF Fs³ Ma NW bel. 
34 De 2.AF NW Ma 
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Fs³ - 
 
 
Anmerkungen: 
1)   In jedem der beiden Leistungskursfächer sowie im 3. und 4. Prüfungsfach sind jeweils die vier vorgeschrie-

benen Kurse zu besuchen und in die Gesamtqualifikation einzubringen. 
2) Im jeweils zu der Prüfungsfachkombination aufgeführten Fach sind, soweit nicht anders angegeben, in vier 

Kurshalbjahren vier Pflichtgrundkurse zu belegen und in die Gesamtqualifikation einzubringen. Im 5. und 6. 
Fach sind in den vier Kurshalbjahren vier Grundkurse zu besuchen, von denen drei in der Gesamtqualifika-
tion anzurechnen sind. 
Wird als 5. Fach Deutsch, eine Fremdsprache oder Mathematik gewählt, sind mindestens vier Grundkurse 
zu besuchen, von denen drei, darunter die Kurse des 3.und 4. Kurshalbjahres einzubringen sind. 



In den Fächern Politikwissenschaft und einer Naturwissenschaft sind in jedem Fach mindestens jeweils zwei 
Grundkurse zu besuchen und insgesamt drei in die Gesamtqualifikation einzubringen. 

3)    Nur „gewählte Fremdsprache“; soweit die Fächerkombination zwei Fremdsprachen enthält, ist eine davon 
die „gewählte“. 

 
Abkürzungen: 
 
De Deutsch 
Fs Fremdsprache 
PW Politikwissenschaft 
Ge Geschichte 
2.AF je nach Angebot der Einrichtung: 
 Politikwissenschaft, Geschichte, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft 
Ma Mathematik 
NW eines der Fächer Physik, Chemie, Biologie 
bel. beliebiges am Abendgymnasium angebotenes Fach. Es kann sich auch um ein in der Wahlkombination 

bereits genanntes Fach handeln. Es ist aber zu beachten, dass maximal fünf Kurse im 1. Block und ne-
ben den vier Leistungsfachkursen nur Erweiterungsgrundkurse einzubringen sind. 

/ eines der genannten Fächer nach Wahl 



Anlage 7 a 
 

Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote für Abiturzeugnisse,  
bei denen maximal 900 Punkte erreichbar sind 

 
Punkte Durch-

schnitts- 
note 

 

Punkte Durch- 
schnitts- 

note 

Punkte Durch-
schnitts- 

note 

300 4,0     
301 - 318 3,9 481 – 498 2,9 661 – 678 1,9 
319 – 336 3,8 499 – 516 2,8 679 – 696 1,8 
337 – 354 3,7 517 – 534 2,7 697 – 714 1,7 
355 – 372 3,6 535 – 552 2,6 715 – 732 1,6 
373 – 390 3,5 553 – 570 2,5 733 – 750 1,5 
391 – 408 3,4 571 – 588 2,4 751 – 768 1,4 
409 – 426 3,3 589 – 606 2,3 769 – 786 1,3 
427 – 444 3,2 607 – 624 2,2 787 – 804 1,2 
445 – 462 3,1 625 – 642 2,1 805 – 822 1,1 
463 – 480  3,0 643 – 660 2,0 823 – 900 1,0 
 
 
 
 
Anlage 7 b 
 

Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote für Abiturzeugnisse,  
bei denen maximal 840 Punkte erreichbar sind 

 
Punkte Durch-

schnitts- 
note 

 

Punkte Durch- 
schnitts- 

note 

Punkte Durch-
schnitts- 

note 

280 4,0     
281 – 296 3,9 449 – 464 2,9 617 – 632 1,9 
297 – 313 3,8 465 – 481 2,8 633 – 649 1,8 
314 – 330 3,7 482 – 498 2,7 650 – 666 1,7 
331 – 347 3,6 499 – 515 2,6 667 – 683 1,6 
348 – 364 3,5 516 – 532 2,5 684 – 700 1,5 
365 – 380 3,4 533 – 548 2,4 701 – 716 1,4 
381 – 397 3,3 549 – 565 2,3 717 – 733 1,3 
398 – 414 3,2 566 – 582 2,2 734 – 750 1,2 
415 – 431 3,1 583 – 599 2,1 751 – 767 1,1 
432 – 448 3,0 600 – 616 2,0 768 – 840 1,0 
 
 




